
Fo
to

: L
ar

a M
ül

ler

Oberbürgermeister Andreas Starke, 
2. Bürgermeister Jonas Glüsenkamp
und 3. Bürgermeister Wolfgang Metzner:

Gemeinsam  
für Bamberg

Die konstituierende Sitzung des neuen Stadtrates 
am 6. Mai hat die Weichen für die Wahlperiode 
2020 – 2026 gestellt: Aus der Mitte des Stadtrats 
wurde|n jeweils mit deutlicher Mehrheit zum 
Zweiten Bürgermeister Jonas Glüsenkamp (r.) 
und zum Dritten Bürgermeister Wolfgang 
Metzner (l.) gewählt. Während Metzner seine 
ehrenamtliche Aufgabe damit weiterführt, ist mit 
dem 32-jährigen Jonas Glüsenkamp ein neues 
Gesicht ins Amt des Stellvertreters des Oberbür-
germeisters gewählt worden.  

Auf den Seiten 2 – 5 stellen wir den  
neuen 2. B|ürgermeister und die neu  

gewählten Stadträtinnen und Stadträte vor. 
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https://www.facebook.com
https://www.twitter.com
https://www.instagram.com
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STADTRAT

Stadtrat.Seitdem1.Mai2020
istJonasGlüsenkampZweiter
BürgermeisterderStadtBam-
bergunddamitStellvertreter
desOberbürgermeisters.Inder
konstituierendenSitzungdes
Stadtrateswurdeermit33von
39gültigenStimmengewählt.
Wirhabenihnkurznachder
WahlzuseinemneuenAmt
interviewt.

Wo werden ihre persönlichen 
Schwerpunkte als Bürgermeister 
liegen?
IchhabebereitsdenWahlkampf
unterdemMottoMitmachstadt
geführt.AlsBürgermeister
möchteichinDialogmitder
Stadtbevölkerungtreten.Meine
Bürgermeistertürsolloffenste-
hen.Ichweiß,daswirdnatürlich
nichtimmerganzeinfach,wenn
manterminlichenggetaktetist,
abergrundsätzlichwünscheich
mir,dassMenschenjederzeit
zumirkommenundmichzu
denThemen,diesiebewegen,
ansprechenkönnen.

Worauf freuen Sie sich  
am meisten?
AufdieArbeitmitdemStadt-
rat,aberauchaufdieArbeitim
Rathausmitdenvielenmotivier-
tenKolleginnenundKollegen
undaufdasVorantreibenvon
Projektenindennächstensechs
Jahren.Ichkommevonaußenin
dasRathausundhabeganzviele
neueIdeenmitgebracht,von
denensichmöglicherweiseauch
nichtalledirektverwirklichen
lassen,aberichbinmotiviert,
einbisschenfrischenWindund

neueImpulsemitinsRathauszu
bringen.

Ein paar Tage sind Sie ja schon 
am Arbeiten, was hat sie am 
meisten überrascht?
AufjedenFallwievieleEingän-
gedasRathaushat.Ichkannte
bishernurdenHaupteingang
unddenEingangzumTrauungs-
saal,aberesgibtvieleversteck-
teTürenundFlure.Manmerkt
eben,dasseseinaltesGebäude
mitlangerGeschichteist.Mit
kleinenundgroßenBüros,einer
ehemaligenHausmeisterwoh-
nungundTüreninjederGröße
undForm.

Wie sehr unterscheidet sich die 
neue Arbeit von ihrem bisherigen 
Arbeitsplatz?
DieletztenzweiJahrehabe
ichinderPrivatwirtschaft
gearbeitet.Davorwarichim
LandratsamtCoburgschonmal
ineinerVerwaltungtätig.Und
auchwennmanesvielleichtvon
außennichtglaubt,wenneine
Verwaltungetwaskann,dannist
esfrühaufstehen.Esgibtviele
MitarbeiterinnenundMitarbeiter
dieschonsehrfrühanfangen.
DergrößteLuxusist,dassich
jetztnichtmehrpendelnmuss:
Ichfreuemich,nuntäglichzu
FußodermitdemRadzurArbeit
zufahren,unddieIdeederMit-
machstadtgehtbereitsmorgens
auf:Schonjetztsprechenmich
aufdemArbeitswegdieersten
BürgerinnenundBürgeranund
schildernmirihregroßenund
kleinenAnliegen.

Freuen Sie sich auf die  
Zusammenarbeit mit dem  
Oberbürgermeister?
Ichfreuemichsehraufdie
ZusammenarbeitfürdieZukunft
derStadt.DieBambergerinnen
undBambergerhabeninder
Stichwahleinenerfahrenen
undkompetentenOberbür-
germeisteralsRathauschef
wiedergewählt.DerStadtrathat
ihmeinenNeulingmitfrischen
IdeenzurSeitegestelltundmit
WolfgangMetznereinendritten
Bürgermeistergewählt,der
sehrnahbaraufdieMenschen
inBambergzugeht.Sicher,an
derFrauenquotemüssenwir
nocharbeiten,aberichdenke
Bambergkannmitdieserbunten
Mischungzufriedensein.

Was hat Sie besonders gefreut?
Gefreuthabeichmichvorallem
überdieOffenheit,mitderich

hierempfangenwurde.Esist
jainderGeschichtederStadt
BambergdasersteMal,dassein
GrünerineinemBürgermeister-
zimmersitzt.Dasistfüralle,die
hierarbeiten,neuundvielleicht
aucheinbisschenspannend.
Aberichhabeüberalloffene
ArmeundHerzlichkeitgefunden
indenerstenTagen,dieichhier
arbeite.Dafürmöchteichallen
danken.

Besondersgefreuthabeich
michinderletztenWocheauch
überdievielenGlückwünschein
densozialenMedien,telefonisch,
perE-MailundPost.Ichhabe
allegelesen,abereswiderstrebt
mir,jetztStandardantworten
rauszuschicken.Deshalbbitte
ichumetwasGeduldbeider
Beantwortung,ichgebe–wie
beiallemanderenauch–mein
Bestes.

Mitmachstadt mit Jonas Glüsenkamp 
EinInterviewmitdemneuenZweitenBürgermeisterderStadtBamberg

Zweiter Bürgermeister Jonas Glüsenkamp

JonasGlüsenkampwurdeam24.Januar1988inderNähevonOsnabrückgeboren.NachseinemAbituraneinemGymnasiumin
TrägerschaftdesBistumsOsnabrückunddemanschließendenZivildienststudierteerab2008zurWirtschafts-undFinanzkriseVolks-
wirtschaftslehreinBambergundBudapest.2015schlosserdasStudiumalsVolkswirtM.Sc.ab.EristmiteinergebürtigenBambergerin
verheiratet,diealsKinderärztinarbeitet.DasEhepaarhatzweiKinder.

Von2016bis2018arbeiteteGlüsenkampinderLandkreisentwicklungimLandratsamtCoburgimThemenfeldKommunalfinanzen.Ein
weiteresAufgabenfeldseinerArbeitlaginderKonzeptionierungvonkommunalenStrukturenfürgelingendeIntegrationvonMigrantin-
nenundMigranten.SeineTätigkeitstandunterdemEindruckdeszudieserZeitstarkenFlüchtlingszuzugs.Von2018bis2020warerfür
einenÖkostromanbieterinderMetropolregionNürnbergalsVorstandsreferenttätig.

PolitischengagiertesichGlüsenkampbereitsfrühinderkirchlichenJugendarbeitundverschiedenenUmweltinitiativen.ImAltervon
18JahrenwurdeeralsRatsherrindenGemeinderatseinerHeimatgemeindegewählt.Von2016bis2020warerVorstandderBamberger
GrünenundMitinitiatorverschiedenerlokalerUmwelt-undVerkehrsinitiativen.ZurKommunalwahl2020kandidierteerfürdenBamber-
gerStadtratunderhieltdiemeistenStimmenallerBewerber.BeiderOberbürgermeisterwahlunterlagerinderStichwahldemAmtsin-
haberAndreasStarkemit40,7%.

GlüsenkampistMitgliedmehrererlokalerBürger-undFördervereinesowieeinigerGraswurzelinitiativen.SeineLeidenschaftgiltdem
Fußball,insbesonderedemVfLOsnabrück.InseinerJugendwarervieleJahrealsFußballschiedsrichteraktiv.MitderFamilieerkundet
ergerneaufdemFahrraddasBambergerUmland.
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Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,


Ihr

AndreasStarke
Oberbürgermeister

STADTRAT

am29.Aprilhabenwirunsereaus-
geschiedenenStadträtinnenund
-rätegebührendundehrenvoll
verabschiedet.Ichdankeallenvon
HerzenfürihrenDienstfürunsere
Stadt.EineWochespäterhatder
neueStadtratseineTätigkeitauf-
genommen.InseinererstenSit-
zunghaterJonasGlüsenkamp
zumneuenZweitenBürgermeister
sowieWolfgangMetznerfüreine
weitereWahlperiodezumDritten
Bürgermeistergewählt:Ichgratu-
lierebeidenherzlichzurWahlund
freuemichaufeinekonstruktive
Zusammenarbeitindenkommen-
denJahrenzumWohlderStadt
Bamberg.

DieArbeitdesStadtrateswird
nochlangeZeitvonCoronage-
prägtsein.Gemeinsammüssen
wirentschlossenundverantwor-
tungsvolldienotwendigenSchritte
umsetzen,umBambergsBürge-
rinnenundBürgerzuschützenund
dieFolgenzubewältigen.DerWie-
deraufbauunsererWirtschaftsteht
dabeiganzobenaufderTagesord-
nung.DennnurwenndieWirt-
schaftfunktioniert,könnenwiruns
diesozialenProjekteleisten,die
Schulsanierungenfinanzieren,die
notwendigenHilfenfürdieSchwa-
chenbereithaltenoderdieerfor-
derlicheInfrastrukturstärken.

DerStadtratistaufgerufen,Bam-
bergweitervoranzubringen,die
unbestreitbarhoheLebensqualität
zuerhalten,unterschiedlicheGe-
nerationenundInteressenzueinen
undeineStadtzugestalten,inder
alleihrenpersönlichenLebensplan
verwirklichenkönnen.DiePolitik
hatdabeidieAufgabe,dieRah-
menbedingungenzuschaffen,da-
mitdiesgelingt.Fürmichistdabei
besonderswichtig,einKlimader
Toleranz,derOffenheit,desRe-
spektsunddesmenschlichenMit-
einanderszuverwirklichen.Wirim
StadtratsolltendabeiVorbilder
sein.

Fo
to

s: 
St

ad
ta

rc
hiv

 / 
Jü

rg
en

 S
ch

ra
ud

ne
r 

Stadtrat. Am 6. Mai fand die konstitu-
ierende Sitzung des neuen Bamberger 
Stadtrats statt. Der Stadtrat von 2020 
bis 2026 ist deutlich jünger als er bisher 
war und steht in jeder Hinsicht unter 
außergewöhnlichen Vorzeichen.  
19 frisch gewählte Stadträtinnen und 
Stadträte wurden in der Sitzung verei-
digt. Aus der Mitte des Stadtrats wurden 
jeweils mit deutlicher Mehrheit zum 
Zweiten Bürgermeister Jonas Glüsen-
kamp und zum Dritten Bürgermeister 
Wolfgang Metzner gewählt. 

DieCoronaPandemiezwangden
StadtratindenHegelsaalund
eineBeschränkungaufnur
50Besucherauf.Wannman
wiederindenSpiegelsaalder
HarmonieamSchillerplatz
umziehenkönnenwird,ist
nochunklar.Seitmehralszehn
JahrentagendieVollsitzungen
mitallenStadträtinnenund
Stadträtendort,wodie„Bam-
bergerVerfassung“imJahr1919
verabschiedetwurde.

BeiderKommunalwahlam
15.Märzhatten32.415Wähle-
rinnenundWähler(Wahlbetei-
ligung:55,6%)14Parteienund
Wahlgruppierungenindenneu-
enStadtratgewählt–unddamit
sovielewieniezuvor.Langjäh-
rigeMitgliedersindausgeschie-
den,teilsfreiwillig,teilsdurch
dieWählerentscheidung.Fast
dieHälfteistneu,siewurdein
derSitzungvereidigt(sieheauch
S.5),diesmalohneHandschlag,

ohnepersönlicheUmarmung
undohneeinGläschenSekt.
Esherrschteeinebesondere
Stimmung,nebengroßerFreude
warenvielebefangenwegender
sozialenDistanzdurchdieCoro-
naPandemie,dergrößtenKrise
inDeutschlandseitdemZweiten
Weltkrieg.

„COVID-19verlangtdenBürge-
rinnenundBürgernvielab.Um
dieseKrisezumanagen,muss-

tenwirunseröffentlichesLeben
ineinerWeiseherunterfahren,
diesichkeinervonunsnochvor
wenigenWochenhättevorstellen
können“,soOberbürgermeister
AndreasStarke.„Ichbinbeein-
drucktunddankbar,mitwelcher
DisziplinsichdieBamberger
Bürgerschaftverhältundwiesie
auchmitdemunbestreitbaren

EntzugvonFreiheitsrechten
umgeht.Daherwillichvorder
Illusionwarnen,dassjetztalles
überstandenistundesnurnoch
darumgeht,zur‚Normalität‘
zurückzukehren:Nein,dieKrise
istnochlängstnichtüberwun-
denundandenBeschränkungen
führtkeinWegvorbei.“

DieArbeitdesneuenStadtrates
wirdnochlangeZeitvonCorona
geprägtsein.DieFolgenzube-
wältigenunddenWiederaufbau
derWirtschaftindieWegezu
leiten,stündeganzobenaufder
Tagesordnungderanstehenden
Legislaturperiode,soStarke.
„Wirsindaufgerufen,Bamberg
weitervoranzubringen,dieun-
bestreitbarhoheLebensqualität
zuerhalten,unterschiedliche
GenerationenundInteressenzu
einenundeineStadtzugestal-
ten,inderalleihrenpersönli-
chenLebenspunktverwirklichen
können.“

DiePluralitätdesMenschen,das
seidieGrundlagevonPolitik,
betonteStarke:„Unterschiede
darfmannichtleugnenoder

garabschaffen,manmusssie
organisieren.DasistdieAufgabe
vonPolitik.DabeihatIntoleranz
keinenPlatz.Wirwehrenuns
gegenjedeFormderDiskrimi-
nierung,desRassismus,der
Homophobie,desAntisemitis-
musundlehnenjedeFormder
Ausgrenzungab.“

Jonas Glüsenkamp und Wolfgang Metzner 
zu Bürgermeistern der Stadt Bamberg  
gewählt
KonstituierendeSitzungdesneuenBambergerStadtrats

Jonas Glüsenkamp (stehend) bei seiner Wahl zum neuen Zweiten Bürgermeister  
der Stadt Bamberg.

Auf der Referentenbank mit Amtskette (v.l.n.r.): Dritter Bürgermeister  
Wolfgang Metzner, Zweiter Bürgermeister Jonas Glüsenkamp und  
Oberbürgermeister Andreas Starke
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Stadtrat. Nach einer bereits von der Corona-
Pandemie geprägten Kommunalwahl war auch die 
letzte Sitzung des „alten“ Stadtrates am 29. April 
in mehrfacher Hinsicht außergewöhnlich. Erstmals 
fand eine Stadtratssitzung im Hegelsaal der Kon-
zert- und Kongresshalle statt, damit die gebotenen 
Abstandsregeln eingehalten werden konnten. Und 
erstmals gab es für die aus dem Stadtrat ausschei-
denden Mitglieder kein Gruppenfoto. 

Für19StadträtinnenundStadträtemar-
kierteder29.April2020daszumindest
vorläufigeEndeihrerStadtratstätigkeit.
Nichtverzichtenmusstendieseauf
WortedesDankesundderAnerkennung
vonOberbürgermeisterAndreasStarke.
Auchwennnichtallefreiwilligausdem
Stadtratgeschiedensind,könneihnen
einesniemandnehmen,soStarke:„Die
Gewissheit,GutesundRichtigesgetan
zuhaben.DieÜberzeugung,einen
wichtigenBeitragzumGelingenunserer
Demokratiegeleistetzuhaben.Unddie
Sicherheit,unserStadtgescheheninden
vergangenenJahrenerfolgreichmitge-
staltetzuhaben.“Auchdeswegenhabe
jedeundjedervonIhnenallenGrund,mit
erhobenemHauptaufdievergangene
Zeitzurückzublickenundstolzaufdas
Erreichtezusein.„Deswegendankeich
IhnenvonHerzenundbeglückwünsche
Sie,dassSiederStadtBamberggedient
haben!“,soStarke.

Die ausgeschiedenen Stadtratsmit- 
glieder in alphabetischer Reihenfolge 
(in Klammer Zeit der Mitgliedschaft):

1 AnneroseAckermann
 (01.05.2008–30.04.2020)

2 MichaelBosch
 (01.05.2002–30.04.2020)

3 PankrazDeuber
 (01.05.1990–30.04.2020)

4 RalfDischinger (31.05.2017–30.04.2020)
5 ElfriedeEichfelder

 (01.05.2002–30.04.2020)
6 PetraFriedrich (19.05.1999–30.04.2008

 und01.05.2014–30.04.2020)
7 KarinGottschall

 (01.05.1990–30.04.2020)
8 MarkusHuml (01.05.2014–30.04.2020)
9 JosephKropf (01.05.2014–30.04.2020)
10 ChristianeLaaser

 (24.05.2006–30.04.2020)
11 HerbertLauer (Oberbürgermeister

 01.05.1994–30.04.2006,
 MitglieddesStadtrates
 01.05.2008–30.04.2020)

12 GertrudLeumer (01.05.1996–30.04.1999
 und01.05.2014–30.04.2020)

13 Dr.HelmutMüller
 (01.05.1984–30.04.2020)

14 AnnetteNeumann
 (01.05.2014–30.04.2020)

15 BesaretPenzkofer
 (01.04.2018–30.04.2020)

16 AndreasReuß (01.05.2008–30.04.2014
 und24.09.2014–30.04.2020
 alsNachfolgerfürMagdalenaMeyer)
17 ChristophStarke

 (01.05.2008–30.04.2020)
18 EvelynStrauch (29.01.2020–30.04.2020

alsNachfolgerinfürWolfgangWußmann)

19 DieterWeinsheimer
 (01.05.1978–30.04.2020)

WährenddervergangenenWahlperiodeaus-
geschiedenwarenDr.BirgitDietz,Stephan
Hipelius,PeterGack,Dr.TobiasRauschund
MagdalenaMayer.

WährendderWahlperiodeverstorbenist
WolfgangWußmann,demderStadtratnoch-
malseinehrendesGedenkenerwies.

„Sie haben der Stadt Bamberg gedient“  
LetzteSitzungdesStadtratesderWahlperiode2014–2020/19StadträtinnenundStadträteausgeschieden
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STADTRAT

Stadtrat.14ParteienundWahlgruppierun-
genhabendieWählerinnenundWähler
am15.MärzindenneuenBamberger
Stadtratgewählt–sovielewieniezuvor.
AberauchpersonellhatdieKommunal-
wahlfürviel(e)Neue(s)gesorgt:
19FrauenundMännersindfürdieWahl-
periode2020–2026neuindasGremium
gewähltworden.

Amgrößtenistdie„Fluktuation“beider
Fraktion„GrünesBamberg“.Zehnvon
12Stadtratsmitgliedernderjetztstärks-
tenFraktionsinderstmalsimStadtrat
vertreten.AberauchdiekleinerenWäh-
lergruppierungenbringenneueGesichter
mitindenStadtrat.

„IchfreuemichsehraufdieZusammen-
arbeitmitallenKolleginnenundKol-
legen“,soOberbürgermeisterAndreas
StarkeinderkonstituierendenSitzung.
DieneugewähltenMitgliederhießer
besonderswillkommenheißenund
versicherteihnen,dasssieaufkollegiale
ZusammenarbeitmitallenReferenten
undGeschäftsführernundmirvertrauen
können.„DiegesamteStadtverwaltung
wirdIhnenmitRatundTatzurVerfügung
stehen,umSiebeiderehrenamtlichen
Arbeitwirksamundeffektivzuunterstüt-
zen“,soderOberbürgermeister.

Die neuen Stadtratsmitglieder  
in alphabetischer Reihenfolge:

1 Dr.Hans-GünterBrünker (Volt)
2 LucasBüchner (ÖDP)
3 FabianDörner (DiePARTEI)
4 AndreasEichenseher (GrünesBamberg)
5 KarinEinwag (GrünesBamberg)
6 JonasGlüsenkamp (GrünesBamberg)
7 ChristianHader (GrünesBamberg)
8 ClaudiaJohn (FreieWähler)
9 StephanKettner (BaLi)
10 ArminKöhler (AfDBayern)
11 StefanKuhn (CSU)
12 StefanKurz (GrünesBamberg)
13 VeraMamerow (GrünesBamberg)
14 LeoniePfadenhauer (GrünesBamberg)
15 TamaraProchnow (GrünesBamberg)
16 UlrikeSänger (GrünesBamberg)
17 JanSchiffers (AfDBayern)
18 MichaelSchmitt (GrünesBamberg)
19 JürgenWeichlein (BM)

Sitzverteilung im neuen Stadtrat:

GrünesBamberg 12Sitze
CSU 10Sitze
SPD 7Sitze
BambergerAllianz 2Sitze
BambergerBürgerBlock 2Sitze
BambergerLinkeListe 2Sitze
AfDBayern 2Sitze
FDP 1Sitz
FreieWähler 1Sitz

BambergsMitte 1Sitz
BambergsunabhängigeBürger 1Sitz
ÖDP 1Sitz
Volt 1Sitz
DiePARTEI 1Sitz

ÜberdieGeschäftsordnungdesStadtratssoll
am27.MaiinöffentlicherSitzungberatenwer-
den.DabeiwirdauchüberdieZulassungvon
Fraktionsbildungen,Fraktionsgemeinschaften
oderAusschussgemeinschaftenbefunden.

Jünger und bunter
NeueGesichterundneueParteienundWählergruppierungenimStadtrat
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WIRTSCHAFT

Sprechtag.DieCorona-Krise
stelltUnternehmeninStadtund
LandkreisBambergvorgroße
Herausforderungen.Durchdie
erforderlichenMaßnahmenzur
EindämmungderPandemie
erleidenvieleBetriebeerhebli-
cheUmsatzeinbußenoderauch
kompletteAusfälle,diedringend
wiederausgeglichenwerden
müssen.DieWirtschaftsförde-
rungenvonStadtundLandkreis
Bambergmöchtenindieser
schwierigenZeitunterstützend
zurSeitestehenundbietenin

KooperationmitderIndustrie-
undHandelskammer(IHK)für
OberfrankenBayreuthundden
AktivseniorenBayerne.V.des-
halbamDienstag,19.Maieinen
kostenfreienTelefon-Sprechtag
zumThema„Existenzsicherung“
an.

DermonatlicheSprechtagmit
demFokusaufdieThemen
ExistenzsicherungundUnter-
nehmensnachfolgewirdbereits
seitvielenJahrenvondenWirt-
schaftsförderungenangeboten

undauchregeinAnspruch
genommen.Nunsollergezielt
fürUnternehmenzurVerfügung
stehen,dieimZugederCorona-
Pandemieineineschwierige,
existenzbedrohendeSituation
geratensind,undUnterstützung
beiihremWegausderKrise
brauchen.Ineinemhalbstün-
digenBeratungsgespräch
bekommenUnternehmendie
Möglichkeit,sichmitExperten
derIHKundderAktivsenioren
überihreaktuelleSituation
auszutauschenundgemeinsam

nachLösungsmöglichkeitenzu
suchen.

AusHygieneschutzgründenwird
derSprechtagam19.Mai2020
telefonischstattfinden.

AnmeldungundInfos:Wirt-
schaftsförderungderStadt
Bamberg,MarionWagner,
Tel.095187-1313,
E-Mailwifoe@stadt.bamberg.de.

Beratung.AuchdasRegionalma-
nagementderWirtschaftsregion
Bamberg-Forchheimhatschnell
aufdieCorona-Krisereagiert

unddieVeranstaltungsreihefür
dasGastgewerbeaufkostenfreie
Webinareumgestellt:

•19.Mai:Facebook&Instagram
fürFortgeschrittene;Refe-
rentin:AnnikaLeopold,Die
Digitalwerkstatt

•26.Mai:Küchen-BWL,Kalku-
lationundPreisgestaltungim
Hotel-undGastronomiegewer-
be;Referent:RasmusStjern-
holm,GASTROCONSULTING
STJERNHOLM

•16.Juni:DasWichtigstezur
Kassensicherungsverordnung
2020fürHotel-undGastrono-
miebetriebe;Referent:Michael
Engelbrecht,sensusSteuerbe-
ratungsgesellschaftmbH

WeitereInfosundAnmeldung
unterwww.wir-bafo.de/veranstal-
tungen.

BereitsimAprilfanddaserste
WiR-WebinarimRahmender
Einzelhandelsoffensive2020mit

demTitel„SocialMedianext
level-WerbenundVerkaufen
aufonline-Plattformen“statt.
DiesesSeminarwurdesehrgut
angenommenundgibtAntwor-
tenaufvieleFragenvonEinzel-
händlern,dieaktuellverstärkt
aufsozialeMediensetzen.

EineAufzeichnungdesSeminars
gibtesunter
www.wir-bafo.de/einzelhandel.

Telefonsprechtag zur „Existenzsicherung“ 
Beratungam19.MaifürUnternehmeninderCorona-Krise

Kostenfreie Webinare der WiR im Mai und Juni
VeranstaltungsreihefürdasGastgewerbejetztdigital

Alle aktuellen Corona-Regelungen und Hilfsmaßnahmen  
für Bamberger Unternehmen erhalten Sie unter:

• www.wirtschaft.bamberg.de • Facebook „Wirtschaftsförderung Bamberg“ • Corona-Hotline der Wirtschaftsförderung: 87-1313 •

• www.wirtschaft.bamberg.de • Facebook „Wirtschaftsförderung Bamberg“ • Corona-Hotline der Wirtschaftsförderung: 87-1313 •

Das Team  
der Wirtschaftsförderung 

(v.l.n.r.):  
Simone Ludwig-Konggann 

Marion Wagner  
Miriam Kröner  

Leiterin Ruth Vollmar 
Dagmar Neumann  

Petra Schmaus  
Tanja Götzel

Wirunterstützen

Siegerne!

IhreWirtschaftsförderung
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http://www.wir-bafo.de/veranstaltungen
http://www.wir-bafo.de/veranstaltungen
http://www.wir-bafo.de/einzelhandel
http://www.wirtschaft.bamberg.de
http://www.wirtschaft.bamberg.de
mailto:wifoe@stadt.bamberg.de
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KUNST & KULTUR

Museen. Endlich ist es so weit: An der 
Umsetzung des Hygienekonzeptes in den 
städtischen Museen wird mit Hochdruck 
gearbeitet, damit ab 21. Mai zu den 
gewohnten Öffnungszeiten Besuche im 
Historischen Museum Bamberg und der 
Sammlung Ludwig Bamberg wieder mög-
lich sind. Voraussetzung für den Besuch 
sind die Mund-Nase-Bedeckung und die 
Einhaltung des nötigen vorgeschriebenen 
Mindestabstands. 

DasHistorische Museum
BambergwirdseineAbteilungen
schrittweiseöffnen.Museumdi-
rektorinDr.ReginaHanemann
freutsichriesigdarüber,dass
dieneueSonderausstellung
„TüteumTüte“,diewährendder
Schließzeitaufgebautwurde,
nunendlichzusehensein
wird.„DiePlastiktütegiltals
umstrittenesSymbolunserer
Konsumkulturundsolljain
Kürzeabgeschafftwerden.Die
Ausstellung‚TüteumTüte‘wid-
metsicherstmalsdiesemkul-
turgeschichtlichenObjektund
hataucheinriesigesumweltpo-

litischesRahmenprogrammim
Gepäck,dasinZusammenarbeit
mitdemFlussparadiesFranken
e.V.undvielenmitwirkenden
Akteurenentstandenist.Viele
Veranstaltungendarauswerden
wohlindenHerbstoderins
nächsteJahrverschoben.Wir
wollenaberaufjedenFall,dass
siestattfinden“,soHanemann.

Eswerdenab21.Maieventuell
nochnichtgleichalleBereiche
desHistorischenMuseums
zugänglichsein.DurchAus-
weisenvonRundgängenwird
dieBesucherführunggeändert
undfüreinigeRäumewirdes
Zugangsbeschränkungengeben.
Nach2021verschobenwurde
dieKabinettausstellungdes
HistorischenVereinsBamberg
„KleineFunde,großeGeschich-
ten-AusgrabungenimBamber-
gerDom“.

DieSammlung Ludwig Bam-
bergimAltenRathausistab
21.Maiwiederzugänglichund

präsentiertin
derständigen
Schau„Glanz
desBarock–
Fayenceund
Porzellan“ihre
prunkvollen
Kostbarkeiten.
DerBeginnder
Jubiläums-
ausstellung
„Ludwigunter
derLupe“
anlässlich25
JahrenSamm-
lungLudwigin
Bambergwird
leidernochein
wenigaufsich
wartenlassen
müssen,da
einewichtige
Lieferung
derneuen
Beleuchtung–
Coronabedingt
–nochimmer
nichteinge-
troffenist.Der
Ausstellungs-
beginnwurdeaufdenSommer
verschoben.

Ebenfallsverschoben(nach
2021)wurdedieAusstellungPA-
PIERdesKunstvereinsBamberg
e.V.,dieeigentlichaktuellinder
Stadtgalerie Bamberg – Villa 
Dessauerlaufensollte.Der
genaueWiedereröffnungstermin
mitBeginnderangekündigten

Fotoausstellung„ZEITGESTAL-
TEN“imSommeristnochnicht
fix.

WanndasDokumentations-
zentrumzurMikweanden
Stadtmauern5–7wiederöffnet,
istauchnochunklar,ebenso,
wannFührungen,Seminareund
Kindergeburtstagsfeiernwieder
stattfindenkönnen.

Musikschule.Leiderbeiströ-
mendemRegen,abergemäß
dengeltendenSicherheits-
undHygienevorschriftenmit
Mundschutzausgerüstet,sind
am11.MaidieerstenSchüle-
rinnenundSchülernachsechs
WochenOnline-Unterricht
wiederindieStädtische
MusikschuleamMichaels-
berggekommen.„Schön,dass
wirunsereSchülerinnenund
Schülerwieder(fast)richtigzu
Gesichtbekommenundendlich
auchwiederrichtigamKlang
arbeitenundmitihnenzusam-
menmusizierenkönnen“,so

begrüßtenSchulleiterMartinErzfeldunddie
Musikschul-LehrkräftedieWiederöffnung.

InPhase1istzunächstnurEinzelunterricht
zugelassen,derindenvonderMusikschule
genutztenRäumeninallgemeinbildenden
SchulenausorganisatorischenGründen
mussnochmindestensbis18.Maiwarten.
KleingruppenundEnsemblesmitbiszu
sechsMusizierendensinddanninPhase2
möglich,diefrühestensnachdenPfingstfe-
rienstartenkann.ErstinPhase3wirddann
wiedernahezuderkompletteMusikschulbe-
triebmitGrundfächern,großenEnsembles
undKooperationsangebotenwiederaufge-
nommen.Wanndasseinwird,istderzeit
nochnichtabsehbar.

Los geht’s mit der Plastiktüte  
MuseenderStadtBambergab21.Mai2020wiedergeöffnet

Mit Mundschutz am Klavier …
AnderMusikschulekehrtwiederLebenein

Mit der Plastiktüte als kulturgeschichtlichem Thema befasst sich 
die Eröffnungsausstellung im Historischen Museum. 

Klavierunterricht an zwei Instrumenten –  
Lehrerin und Schüler tragen Mundschutz. 

Museen digital

WeiterhinbestehtdieMöglichkeit,dieOnline-Angeboteder
MuseenzunutzenundeinenTeilderSammlungbeimneuen
Museumsblogaufwww.museum.bamberg.deoderaufFacebook
vomSofaauszuerkunden.Sieheauch#museumvonzuhause 
#museenderstadtbamberg #museumsandchill #closedbutactive

AuchderInternationaleMuseumstagam17.Mai2020kann
heueraufgrunddergeltendenCoronabedingtenVorschriften
leidernuronlinestattfinden.

Infosunterwww.museum.bamberg.de
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VHS BAMBERG STADT

NEUE GESCHÄFTSZEITEN

VHS.DAHEIM

Die VHS Bamberg Stadt verkürzt bis auf Weiteres ihre Ge-
schäftszeiten. Das Sekretariat ist ab sofort Montag bis Donners-
tag von 9 bis 12 Uhr telefonisch unter 0951 87-1108 oder  
per E-Mail unter info@vhs-bamberg.de zu erreichen. 

Der von den bayerischen Volkshoch-
schulen erstellte youtube-Kanal „vhs.
daheim“ gewinnt immer mehr Abon-
nentinnen und Abonnenten – gerade 
auch dank der fundierten Beiträge 
von Dozentinnen und Dozenten der 
VHS Bamberg Stadt. So waren in den vergangenen Tagen 
folgende Persönlichkeiten zu hören und zu sehen: Marc Olivier 
Talarbardon, M.A., mit „Philosophie jetzt! Eine Phänomenolo-
gie des Shutdowns (I/II)“, die Denkmalpflegerin und zertifizierte 
Gästeführerin Lore Kleemann mit „Bamberg. Von der Bistums-
gründung zum UNESCO-Weltkulturerbe“ sowie Stadtarchivleiter 
Horst Gehringer mit „Demokratie in Bayern – die Bamberger Ver-
fassung von 1919“. Alle Vorträge sind nach der Live-Schaltung 
auch in der Mediathek jederzeit abrufbar.

„Wir haben viele positive Rückmeldungen zu den fundierten 
Vorträgen erhalten. Besonders gefreut haben wir uns aber auch 

über das großartige Lob aus München und Leipzig vom Verband 
der VHSen für die gelungene Umsetzung neuer technologischer 
Lösungen bei der Übertragung“, freut sich VHS-Leiterin Dr. Anna 
Scherbaum. Wer bei den Vorträgen mitdiskutieren möchte, mel-
det sich bitte im Vorfeld kostenlos bei youtube an.

Über unsere Homepage www.vhs-bamberg.de informieren wir 
Sie stets aktuell über alle Neuigkeiten bei vhs.daheim.

ONLINE-KURSE (Anmeldung erforderlich)

Jetzt auch Online-Kurse buchbar

Die VHS Bamberg Stadt bietet ganz neu verschiedene Online-
Kurse mit Bamberger Dozentinnen und Dozenten im Bereich 
Sprachen und Gesundheit an, die ab sofort online buchbar sind. 
Ob Spanisch für Anfänger oder Fortgeschrittene, Italienisch, 
„Bamberg bleibt fit“, Yoga, Feldenkrais oder „Bewegte Mittags-
pause“: Zu finden sind die neuen Angebote auf www.vhs-bam-
berg.de. 

In der Kursbeschreibung finden Sie Infos zum jeweiligen Kurs 
und den Hinweis zur Anmeldung auf der Plattform VHS Cloud 

(www.vhs.cloud), über die Sie eine sichere Verbindung und Da-
tenübermittlung haben. Für die Kurse melden Sie sich bitte bei 
uns regulär über die Schaltfläche „Kurs in den Warenkorb legen“ 
an. Bitte beachten Sie: Ein Rücktritt von der Buchung ist nach 
Kursbeginn nicht möglich.

Da die Kurse kontinuierlich ergänzt werden, lohnt es sich, 
regelmäßig auf unserer Homepage vorbeizuschauen. Auch ein 
späterer Einstieg in einzelnen Kursen ist nach Absprache mit den 
Fachbereichsleitungen möglich.

EIGENE FACEBOOK-SEITE
Die VHS Bamberg Stadt ist jetzt auch auf Facebook mit einer 
eigenen Seite präsent. „Für uns sind die sozialen Medien eine 
weitere Möglichkeit, mit unseren Teilnehmenden, Kursleitungen 
und allen an Bildung Interessierten in Kontakt zu bleiben“, sagt 
VHS-Leiterin Dr. Anna Scherbaum zum Start. Auch die neuen 
Online-Kursangebote werden zusätzlich über Facebook bewor-
ben.

Mit dem Online-Programm will die VHS ihre Teilnehmenden 
trotz Absage der Präsenzkurse mit geistigem Input und Fitness 
versorgen. „Bildung ist gerade in Zeiten wie diesen essentiell 
wichtig“, betont Dr. Scherbaum. Facebook biete die Möglichkeit, 
noch schneller auf kurzfristige Angebote aufmerksam zu machen 
und andere Personenkreise zu erreichen.

„Wir freuen uns riesig über die großartige Resonanz nach 
wenigen Tagen“, freut sich die VHS-Leiterin. Sie lädt alle Inter-
essierten mit eigenem 
Facebook-Account 
dazu ein, die Seite 
„VHS Bamberg Stadt“ 
zu abonnieren und mit 
„Gefällt mir“ zu mar-
kieren.

mailto:info@vhs-bamberg.de
http://www.vhs-bamberg.de
http://www.vhs-bamberg.de
http://www.vhs-bamberg.de
http://www.vhs.cloud
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NACHHALTIGKEIT

Aktionswochen. Vom 15. Juni bis 05. 
Juli heißt es wieder rauf auf den Sattel 
und fleißig in die Pedale treten, denn 
Stadt und Landkreis Bamberg beteiligen 
sich wieder am deutschlandweiten 
Wettbewerb STADTRADELN. Die rasante 
Steigerung der Beteiligung in den letzten 
Jahren werten Oberbürgermeister 
Andreas Starke und Landrat Johann 
Kalb nicht nur als ein beeindruckendes 
Zeichen für den Klimaschutz, sondern 
auch als einen bedeutenden Schritt in 
Richtung Mobilitätswende. Über 1.800 
Teilnehmer radelten insgesamt mehr 
als 408.000 Kilometer im dreiwöchigen 
Aktionszeitraum.

DasZielvonSTADTRADELN
istes,denRadverkehransich
voranzubringenundsowohl
diePolitikalsauchdieBürge-
rinnenundBürgernvonden
VorteilendesRadfahrensim
Alltagzubegeistern.Bundes-
weitwirdSTADTRADELNvom
Klima-Bündniskoordiniert,dem
größtenkommunalenNetzwerk
zumSchutzdesWeltklimas,
demderLandkreisBamberg
unddieStadtBambergseit1992
angehören.

BeimSTADTRADELNbildensich
Teams,diewährenddes21-tägi-
genAktionszeitraumsmöglichst
vieleKilometerberuflichsowie
privatmitdemFahrradzu-
rücklegenunddieseimOnline-
Kilometer-Bucheintragenoder
mitderSTADTRADELN-App
sammeln.

DassdasFahrradinCorona-
Zeitenoftdassinnvollste
Verkehrsmittelfürdieverblei-
bendenunvermeidlichenWege
ist–seieszumEinkaufenoder
zurArbeit–istoffenkundig.Zu-

gleichbietetdasRadfahrendie
Möglichkeit,sichanderfrischen
LuftzubewegenundAusflügezu
unternehmen.Dasfördertnicht
nurdieGesundheit,sondern
hilftauch,denEinschränkungen
desöffentlichenLebensaktiv
einwenigentgegenzuwirken,
ohnedassesdabeizuengem
zwischenmenschlichenKon-
taktkommt.Allerdingswird
heueraufVeranstaltungenim
RahmenprogrammvonSTADT-
RADELN,wovieleMenschen

zusammenkommenkönnen,
verzichtetwerden.Aberes
sprichtnatürlichnichtsdagegen,
diegeradeltenKilometerfür
dasSTADTRADELNeinzutragen
undeineweitereMöglichkeitzu
haben,digitalinAustauschmit
anderenMenschenzutreten.
AlsSTADTRADEL-Starsstellen
sichindiesemJahrneben
3.BürgermeisterWolfgang
Metznerauchderneue2.Bür-
germeisterJonasGlüsenkamp
sowieVHS-LeiterinAnnaScher-

baumzurVerfügung.Siewerden
nichtnurfürdieAktionwerben,
sonderndürfenauchimAktions-
zeitraumkeinAutonutzen.
AnmeldungvonTeamsoder
BeitrittzueinemTeam,Kilome-
ter-Buch,Statistiken,wichtige
Infosundvielesmehrsindunter
stadtradeln.debeziehungsweise
inderAppstadtradeln.de/app/
zufinden.WeitereDetailsund
Kontaktdaten:stadtradeln.de/
Bambergbeziehungsweisestadt-
radeln.de/landkreis-bamberg.

Den Team-Geist stärken!
STADTRADELNfindetauchindiesemJahrstatt
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Umwelt-Termine
Gelber Sack
18.05. Bezirk 1–3
19.05. Bezirk 7–9
25.05. Bezirk 4–6
26.05. Bezirk 10–12

Altpapier
19.05. Bezirk 1
20.05. Bezirk 2
22.05. Bezirk 3
26.05. Bezirk 4
27.05. Bezirk 5
28.05. Bezirk 6

Kostenlose Energieberatung  
durchdieKlima-undEnergieagenturinZusammenarbeitmitdemVerein
EnergieberaterFrankene.V.

Anmeldung:Tel.095187-1724oder095185-554

Naturschutz. Derzeit brütet ein Eisvogelpaar im Uferbereich des Hollergrabens im 
Theresienhain. Aus diesem Grund bittet das Umweltamt alle Bootsfahrer, das 
Gewässer bis zum voraussichtlichen Abschluss der Brut Ende Mai nicht zu nutzen. 
Störungen können zum Abbruch der Brut dieser sehr seltenen Vogelart führen. 

AmMittwoch,27.Mai,schließtdasEntsorgungszentrumbereits
um13.30Uhr

Eisvogel im Hollergraben

Gespinstmotten  
sind ungefährlich

Gesonderte Öffnungs- 
zeiten Deponie Gosberg
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Naturschutz. Aufgrund vermehrter Anfragen weist 
das Umweltamt darauf hin, dass Gespinste, die im 
Mai an Sträuchern und Bäumen zu beobachten sind, 
auf die Tätigkeit von Gespinstmotten zurückgehen 
und es sich dabei nicht um die allergenen Larven des 
Eichenprozessionsspinners handelt.  
Die Raupen der Gespinstmotten (an Traubenkirsche, 
Pfaffenhütchen, Schlehe, manchmal Weißdorn und 
Kirscharten) sind harmlos und gesundheitlich 
unbedenklich.

http://stadtradeln.de/app/
http://www.stadtradeln.de/Bamberg
http://www.stadtradeln.de/Bamberg
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LEBEN IN BAMBERG

Schulen. Aufgrundderaktuel-
lenSituationwirdgebeten,die
folgendenHinweisebeider
Anmeldungzubeachten:

•DieAnmeldunganderGraf-
Stauffenberg-Realschule
findet für die zukünftigen 5. 
Klassen von Montag, 18. Mai 
2020 bis Freitag, 22. Mai 2020,
statt.

•EinepersönlicheAnmeldung
istnachMöglichkeitzuver-
meiden

•AufderHomepage(www.gsr-
bamberg.de > Anmeldung)sind
allenötigenAnmeldeformulare
indigitalerFormzufinden

•Dieheruntergeladenenund
ausgefülltenDokumente
könnenperMail,perPostan
dieSchulegesendet,oderin
denBriefkastenderSchule
geworfenwerden.

•DieAnmeldungkannauch
telefonischüberdasSekretari-
aterfolgen

•FolgendeDokumentemüssen
bisspätestens22.05.2020
imOriginalandieSchule
übermitteltwerden:Über-
trittszeugnis,Datenschutzer-
klärung,Impfnachweis
DieseDokumentekönnenper
PostandieSchulegeschickt
werden,oderindenBrief-

kastenderSchulegeworfen
werden

•FürAnmeldungeninhöhere
Jahrgangsstufenbittenwirum
einvorhergehendestelefoni-
schesBeratungsgespräch

FürFragenstehtdieSchullei-
tungunterderTelefonnummer
09519146200oderperMail
verwaltung@gsr-bamberg.de

gernezurVerfügung.

DasichtäglichneueEntwicklun-
genergebenkönnen,werdenwir
SieaufderHomepageständig
überNeuerungenundÄnderun-
gen,diedieAnmeldungunddie
Aufnahmebetreffen,informie-
ren.GernedürfenSiesichaber
auchandasSekretariatunddie
Schulleitungwenden.

Soziales. BürgerinnenundBürgerkönnenabsofortwiederpersön-
lichenKontaktzusozialenBeratungsangebotenaufnehmenund
sichHilfebeiderBewältigungvonKriseneinholen.DieTräger
derBeratungsstellenhabendafürSorgezutragen,dassdieAb-
stands-undHygieneregelungen(u.a.Mindestabstandvon
1,5Meter,MaskenpflichtundBereitstellungvonDesinfektions-
mittel)zwingendeingehaltenwerden.UmtelefonischeTerminver-
einbarungwirdgebeten.

Eswirddaraufhingewiesen,dassaufgrundderCoronaPandemie
bisaufWeiteresGruppenangebotenochnichtstattfindenkönnen.

Beratungsstellen wieder für redu-
zierten Publikumsverkehr geöffnet
EinhaltungvonSicherheitsvorkehrungen
mussabergewährleistetsein

Tourismus. „Abernatürlicherst
wennderSpukwiedervorbei
ist!“MitdiesenWortenendet
derVideoclipderBamberger
Schattenspieler,dieansonsten
mitSpielfreudeundWitzauf
dasKultstückinderBamberger
Katharinenkapellehinweisen.
„Sehnsuchtwecken“–dasist
auchdieAbsicht,diederBAM-
BERGTourismus&Kongress
Service(TKS)mitdenVideoclips
seinerSocialMedia-Kampagne
#wirsindBambergverfolgt.

NachetlichenWochenimmer
neuerStornierungswellenbe-

gleitetderTKSmitdieserAktion
derzeitdieschrittweiseWieder-
eröffnungderMuseen,Sehens-
würdigkeiten,Restaurantsund
baldauchwiederderHotelsund
Ferienwohnungen.Häppchen-
weisebringendieFacebook-und
Instagram-Postsbeinahetäglich
einbesonderesStückBamberg
vorbei–quasialshoffnungsvol-
lerBlickausdemFensterindie
Zeit„nachCorona“…

DieKampagnevermitteltdurch
diekurzenFilmbeiträgedie
VielfaltderMöglichkeitenin
StadtundLand:passionierte

Gästeführer,Brauer,Muse-
umsleitungen,Gastronomen,
HoteliersundKulturschaffen-
de,dieallesamtwunderbare
Erlebnisseinszenieren,stellen
sichundihrAngebotodergleich
dieganzeStadtvor.DenGästen,
BesuchernundFreunden
BambergsunddesBamberger
LandszeigtdieKampagne,wie
vieleGesichteralstreibende
KrafthinterunsererKulturstadt
stehenundihrmitreißende
Lebendigkeitverleihen.„Die

AuthentizitätBambergsunddie
LeidenschaftunsererPartner
sindunsergrößtesPlus,wenn
esjetztdarumgeht,potentiellen
GästenwiederLustaufsReisen
zumachen.Allesteheninden
Startlöchernundwollenihr
Könnenendlichwiederpräsen-
tieren“,soMichaelHeger,Leiter
desTKS,dergleichzeitigauf
dieWiedereröffnungderTourist
Informationam20.Mai–aller-
dingsmitverkürztenÖffnungs-
zeiten–hinweist.

#WirSindBamberg
DerTourismuswagtdenBlicknachvorn

#WirSindBamberg 

AktuellwerdendieBeiträgeimmerweiterergänzt,imInternet,
beiFacebookundaufInstagram:

https://www.bamberg.info/wirsindbamberg/

https://www.facebook.com/bamberg.tourismus/

https://www.instagram.com/bamberg_info/
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Anmeldung für die gebundenen Ganztagsklassen,
ab der 5. Klasse an der Mittelschule Am Heidelsteig  
für das Schuljahr 2020/2021 ab sofort unter

Tel. 0951-935420. 
Offen für Schülerinnen und Schüler aus dem 
ganzen Stadtgebiet, Formulare auch online unter 
www.heidelsteigschule.de

Mittelschule Bamberg – 
Am Heidelsteig

Hinweise zur Anmeldung an der Graf-Stauffenberg-Realschule
RegelungenfürdenAnmeldezeitraumvom18.–22.Mai

http://www.gsr-bamberg.de
http://www.gsr-bamberg.de
mailto:verwaltung@gsr-bamberg.de
https://www.bamberg.info/wirsindbamberg/
https://www.facebook.com/bamberg.tourismus/
https://www.instagram.com/bamberg_info/
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MUSTERSEITESTADT & BÜRGER

Städtepartnerschaft. „Vonganzem
Herzenwünscheich,dasswir
unsnächstesJahrwiedersehen
können!“DieWorte,dieMartine
Bringuier,Präsidentindes
PartnerschaftskomiteesRodez,
inihrerVideobotschaftandie
PartnerstadtBambergrichtete,
sprachenvieleMenschenaus
denbeidenStädteninähnli-
cherFormaus.Dadasgroße
Partnerschaftsjubiläum„50
JahreBamberg–Rodez“nicht
vorOrtgefeiertwerdenkonnte,
gingmaneinenanderenWeg:
DieFreundeausbeidenStädten
sendetensichgegenseitigam
Europatag(9.Mai)digitaleBot-
schaften,umaufdieseWeisebei
ihnenvorOrtzuseinundandas
rundeJubiläumzuerinnern.

OberbürgermeisterAndreas
StarkeüberbrachteimNamen
desBambergerStadtratesund
dergesamtenBürgerschafton-
linedieherzlichstenGrüßezum
Partnerschaftsjubiläum.„Ich
wünscheunserenFreundenin
RodezvielKraftineinerschwie-
rigenZeit.BleibenSiegesund,
biswirunswiedersehen“,so
Starke.AuchseinAmtskollege
ChristianTeyssedreausRodez
betonte,dass„aufgeschoben
nichtaufgehoben“sei.„Nächs-
tesJahrwerdenwirschöne
Veranstaltungenorganisieren,
vielleichtnochschönerealswir
fürdieseJahrgeplanthatten“.

Dochnichtnur„dieOffiziel-
len“meldetensichzuWort.So

berichtetdieSchülerinEliseaus
RodezvonihrenErfahrungen
beimSchüleraustausch:„Diese
Reisenermöglichtenesmir,
meineAustauschschülerinLara
undihreFamiliezutreffen.Wir
sindsehrschnellguteFreundin-
nengewordenunddieSprach-
barrierewarkeinProblemfür
uns.Mitmirkonntesiemeine
Regionentdeckenundichihre
RegionaufdieschönsteWeise.“

JohannesDorn,ehemaliger
SchulleiterdesDientzenhofer-
Gymnasiums,erinnertandie
AnfängedesSchüleraustau-
schesundbeleuchtetauchdie
RollederBambergerGärtner,
Bäckerundvielerweiterer
AkteureausBamberg,diein

denvergangenenJahrzehnte
denAustauschintensivpflegten.
VondenzahlreichenFahrtenins
1200KilometerentfernteRodez
berichtenStadtmedaillenträger
GerdReichundMusikschulleiter
MartinErzfeld.DerRodezer
DeutschlehrerJaquesMoreno,
derselbstanCoronaerkrankte,

danktfürdieunterstützenden
WorteseinerFreundeausBam-
berg.UndauchAltbürgermeiste
RudolfGrafbergerrichtetGrüße
anseineFreundeinFrankreich.
.
Zum Hintergrund:
Am1.Mai1970unterzeichnete
derdamaligeOberbürger-
meistervonBamberg,Theodor
MathieuundderBürgermeister
vonRodez,RolandBoscary-
MonsservindiePartnerschafts-
urkundeundbegründetedamit
einelangjährigeundlebendige
deutsch-französischeStädtever-
bindung,dieindiesemJahrihr
50jähriges
Jubilä-
umfeiert.
„Geburtshel-
fer“waren
damals
diewirt-
schaftlichen
Kontakteder
FirmaBosch.
Seitdemhat
sichimLaufe
derJahr-
zehnteein
Kaleidoskop
vonFreund-
schaftenund
Austausch-
maßnahmen
entwickelt.
Trotzder
räumlichen
Distanzvon
rund1.200
Kilometern
istdieStäd-
teverbindung

bisheutelebendiggebliebenist.

DementsprechendvieleAkteure
solltenzumFeiernnachRodez
reisen:Brauer,Gärtner,Bäcker,
VertreterinnenundVertreter
derStädtischenMusikschule,
MitgliederderUniversitätBam-
berg,BürgerinnenundBürger,
RadfahrerundweitereFranko-
philehattensichangemeldet.
DasPartnerschaftsjubiläumsoll
jetztimnächstenJahr„richtig“
nachgefeiertwerden.Dennder
digitaleAustauschkannden
persönlichenKontaktnicht
ersetzen.

„Wir sehen uns im nächsten Jahr!“
50JahreStädtepartnerschaft:BambergundRodeztauschenVideobotschaftenaus

Info

AlleVideo-Botschaften,die
teilsauchmitFotoansichten
vonBegegnungenausden
letzten50Jahrenbegleitet
sind,wurdenaufdem
facebook-Kanalunddem
Youtube-Kanal(https://youtu.
be/fDkXwAALzJc)derStadt
Bambergveröffentlicht.

Eine Grußbotschaft richtete auch Bürgermeister Christian Teyssedre  
an die Bamberger Bürger.

1. Mai 1970: Die Partnerschaftsurkunde wird vom damaligen Bamberger  
Oberbürgermeister Dr. Theodor Mathieu freudestrahlend in die Höhe gehalten.

Am Europatag, dem 9. Mai, fanden sich Bamberger Stadträte und 
Bürger, darunter auch Bürgermeister Wolfgang Metzner, zu einem 
Hainspaziergang ein, und bekundeten mit dem Schwenken von 
Europafahnen ihre Solidarität. Musikalisch umrahmt wurde die 
Aktion von europäischen Musikstücken durch zwei Mitglieder der 
Bamberger Symphoniker. 

Fo
to

: S
cr

ee
ns

ho
t y

ou
tu

be
-K

an
al 

St
ad

t B
am

be
rg

 

Fo
to

: S
ta

dt
ar

ch
iv 

Ba
mb

er
g 

Fo
to

: p
riv

at
 

https://youtu.be/fDkXwAALzJc
https://youtu.be/fDkXwAALzJc


RATHAUSJOURNAL10·2020|15.05.202012

STADT & BÜRGER

Gedenktag. ImstillenGedenken
habenam8.MaiOberbürger-
meisterAndreasStarke,2.Bür-
germeisterJonasGlüsenkamp
und3.BürgermeisterWolfgang
MetznerimNamenderStadt
BambergsowieFraktionsvor-
sitzenderKlausStieringerfür
dieSPD-FraktiondesStadtra-
tesandasEndedesZweiten
Weltkriegesheutevor75Jahren
erinnert.Andersalsinden
Vorjahrenwareineöffentliche
GedenkstundemitProgramm
aufgrundderCorona-Pandemie
nichtmöglich.

OberbürgermeisterAndreas
StarkebezeichneteimRahmen
derKranzniederlegungvor
denbeidenMahntafelnaufder
UnterenBrückedenZweiten
Weltkriegals„diewohlgrößte
Katastrophedesvergangenen
Jahrhunderts.Der8.Mai1945
wareinTagdermilitärischen
Niederlage,vorallemaberein
TagderBefreiungvondernati-
onalsozialistischenGewaltherr-
schaft“,soStarkeinAnlehnung
andenfrüherenBundespräsi-
dentenRichardvonWeizsäcker.
DieshabenachwievorGültigkeit.

Spendenfonds. Starkistmange-
meinsamundSolidaritätistge-
radejetztwichtigerdennje.Des-
halbhatdieSparkasseBamberg
anlässlichderCorona-Pandemie
einebesondereHilfsaktionfür
dieVereinegestartet:Inden
Jahren2020und2021schüttet
siejeweilsbiszu500.000Euro
auseinemextraSpendenfonds
angemeinnützigeVereineaus,
diedurchdieCorona-Krise
Liquiditätsengpässehaben.

AuchfürVereineistdieCorona-
PandemieeinegroßeHerausfor-
derung.DiefinanziellenAuswir-
kungensindteilweiseerheblich.
GemeinnützigeVereineaus
StadtundLandkreisBamberg
habendieMöglichkeit,einen
Antragaufmaximal5.000Euro
zustellen.DieersteAntragsfrist

läuftnochbiszum29.Mai2020.
EineweitereAusschüttungist
imHerbstgeplant.EinGremium
ausVertreternvonderStadt,
demLandkreisundderSpar-
kasseBamberg
entscheidet
überdie
eingereichten
Anträge.Diefi-
nanziellenEng-
pässedurch
dieCorona-Krisesinddabei
nachzuweisen.Informationen
unddasAntragsformularfinden
Vereinsverantwortlicheunter
www.sparkasse-bamberg.de.

„MitunsererHilfsaktionfür
Vereinemöchtenwirdiesein
ihrerwichtigenArbeitfürdas
Ehrenamttatkräftigunterstüt-
zen“,betontVorstandsvorsitzen-

derStephanKirchner.

OberbürgermeisterAndreas
StarkedanktderSparkassefür
ihrEngagement:„Geradeinder

Krisezeigtsich
wahreSolida-
rität.Unsere
gemeinnüt-
zigenVereine
sindeine
großeStützte

unsereGesellschaftundwerden
deshalbnichtimStichgelassen,
wennsiedurchCoronainexis-
tenzielleNötegeraten.“

LandratJohannKalb:„ImLand-
kreisBambergengagiertsich
jederZweiteineinemder1200
Vereine.Dasgibtunsererschö-
nenHeimatihrGesicht,macht
sieunverwechselbar.Daswollen

undwerdenwirunserhalten.Ich
freuemich,dassdieSparkasse
diestatkräftigunterstützt.“

EineweitereHilfsaktionbietet
KulturschaffendendieMöglich-
keit,nochmehrprojektbezogene
AnträgeandieSparkassen-
StiftungfürKunst,Kulturund
Denkmalpflegezustellen.Diese
wird2020und2021insgesamt
500.000Euro,unddamitmehr
alsdoppeltsovielwieinden
vergangenenJahren,ausschüt-
ten.AlleKünstlerundKultur-
schaffendekönnenihreAnträge
nochbiszum30.September
2020beiderStiftungderSpar-
kassefürKunst,Kulturund
Denkmalpflegeeinreichen.
Informationendazugibtesunter
www.sparkasse-bamberg.de/
stiftung.

Stilles Gedenken an „die größte Katastrophe“
KranzniederlegunginErinnerungandasEndedesZweitenWeltkriegesvor75Jahren

Sparkasse Bamberg hilft Vereinen in der Corona-Krise 
Hilfsaktionschüttetbiszu1Mio.Euroaus
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 MUSEEN  DER  STADT  BAMBERG
bis 3.11.2019    HISTORISCHES  MUSEUM  BAMBERG

 www.museum.bamberg.de  

 TÜTE
UM TÜTE   Di-Do u. feiertags 10-17 Uhr 

endlich! 
21.5.-25.10.2020
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STADTWERKE BAMBERG

Die Stadtwerke Bamberg geben trotz 
Corona-Pandemie die Hoffnung auf einen 
Freibadsommer 2020 nicht auf und haben 
den Verkauf von Hainbad-Saisonkarten 
gestartet. Allerdings fließen Verkaufserlöse 
aus den Hainbad-Saisonkarten in diesem 
Jahr an das Theater im Gärtnerviertel und 
das Kindertheater Chapeau Claque. Ob und 
wann in diesem Sommer in Bayern tat-
sächlich öffentliche Schwimmbäder wieder 
geöffnet werden können, ist derzeit (Stand: 
08.05.2020) noch vollkommen unklar – auch 
gibt es noch keine Hygienevorgaben der  
bayerischen Staatsregierung für eine mögli-
che Öffnung der Bäder.

Die Idee für den Saisonkarten-Vorverkauf 
kam von Nora Gomringer. Sie ist nicht nur 
Direktorin des Künstlerhauses Villa Concor-
dia, sondern auch bekennende Hainbad-
Freundin: Für die Lyrikerin ist die Saisonkarte 
ein Hoffnungszeichen, auch in diesem Jahr 
trotz Corona-Pandemie in das Luft- und 
Sonnenbad zu kommen. Jetzt unterstützt 
sie mit dem Kauf ihrer Saisonkarte gleich 
zwei Kultureinrichtungen – und fordert die 
Bamberger auf, diesem Beispiel zu folgen: 
Schließlich sind Kultureinrichtungen wie die 
beiden freien Theater „im Gärtnerviertel“ 
und „Chapeau Claque“ ganz besonders von 
der Pandemie betroffen – weil alle Vor-
stellungen ausfallen und die wesentlichen 
Einnahmequellen fehlen. 

Die Gutscheine für die Saisonkarten gibt es 
zum Preis von 50 Euro in den Buchhandlun-
gen Collibri in der Austraße, in der Buch-
handlung „Osiander“ am Grünen Markt und 
bei „Herrn Heilmann“ in der Karolinenstraße. 

Der in Handarbeit im Letterpress hergestellte 
Gutschein kann auch online unter www.
hainbad.de bestellt werden. Sobald die Hain-
badestelle geöffnet ist, können die Gutschei-
ne beim Kümmerer gegen die obligatorische 
Chipkarte eingetauscht werden, mit der sich 

das Drehkreuz des Luft- und Sonnenbads 
bedienen lässt.
Die Hainbadestelle wurde 1935 in Betrieb 
genommen und soll in diesem Jahr in ihre 
85. Saison starten. Derzeit ist noch unklar, 
ob dieses möglich sein wird. Die Stadtwer-
ke setzen sich für baldige Klarheit von der 
bayerischen Staatsregierung zum Betrieb von 
Schwimmbädern in diesem Sommer ein – 
das betrifft neben der Hainbadestelle auch 
das Bambados-Freibad und das Freibad in 
Gaustadt. Hierbei geht es nicht nur um einen 
möglichen Öffnungstermin, sondern Klarheit 
seitens der Staatsregierung zu hygienischen 
Vorgaben und sonstigen Rahmenbedingun-
gen wie Abstandsregelungen auf den Lie-
gewiesen und in den Schwimmbecken, die 
Öffnung von Rutschen und Wellenbecken 
oder allgemeine Zugangsbeschränkungen 
zum Bad.

Die Stadtwerke Bamberg schließen das 
Landratsamt an ihr Fernwärme-Hauptnetz 

an. Dazu wird im Zeitraum vom 18. Mai bis 
voraussichtlich 26. Juni die Ludwigstraße 

im Bereich des Atriums 
einseitig gesperrt. Die 
Ludwigstraße wird ab der 
Einmündung Luitpoldstra-
ße in Fahrtrichtung Pfister-
straße zur Einbahnstraße. 
Eine Umleitung über die 
Nürnberger Straße und 
Obere Königstraße ist aus-
geschildert. Die Zufahrt zur 
Parkgarage des Atriums 
aus Fahrtrichtung Pfister-
straße bleibt weiterhin 
möglich. Weiterhin bleiben 
alle Grundstücke fußläufig 

erreichbar. Die Bushaltestellen am Atrium 
werden in die Schwarzenbergstraße und in 
die Luitpoldstraße verlegt.

Die Wärmeleitung erstreckt sich von der 
Europabrücke, über den Margaretendamm, 
die Königstraße, die Berufsschule II in der 
Dr.-von-Schmitt-Straße und die Katharinen-
höfe. Sie versorgt über 80 Liegenschaften 
– Privathäuser und mehrere Hotels und 
Geschäftshäuser. Die Wärme kommt aus 
dem Heizwerk „Am Weidendamm“, das die 
Abwärme aus dem nahegelegenen Müllheiz-
kraftwerk in der Rheinstraße weiterleitet. Zur 
Abdeckung der Spitzenlast und Sicherung 
der Versorgung werden bei Bedarf erdgasbe-
triebene Heißwasserkessel zugeschaltet.

Der Unsicherheit zum Trotz

Hainbad-Tickets für den guten Zweck kaufen

Energieversorgung

Landratsamt wird an umweltfreundliche Fernwärme  
angeschlossen 
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BEKANNTMACHUNGEN & AUSSCHREIBUNGEN

Gemeinsame Haushaltssatzung der von der Stadt Bamberg verwalteten kommunalen 
Stiftungen für das Haushaltsjahr 2020 und öffentliche Bekanntmachung
1. Haushaltssatzung
Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Bamberg folgende 
Haushaltssatzung:

§ 1
(1)  Die als Anlage beigefügten Einzelhaushaltspläne für das Haushaltsjahr 2020 

werden hiermit festgesetzt; sie schließen ab 

 
(2)  Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Sondervermögen der St.-

Getreu-Stiftung Bamberg „Krankenhausbereich“ für das Wirtschaftsjahr 2020 
wird im

 a)  Erfolgsplan in den Erträgen mit    970.100 € 
und in den Aufwendungen mit  1.007.800 € 
und

 b)  im Vermögensplan 
in den Einnahmen  
und Ausgaben mit       37.700 €

      festgesetzt.

§ 2
(1)  Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-

derungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt der Antonistift-Stiftung Bamberg 
wird auf 150.000 € festgesetzt.

(2)  Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt der Bürgerspital-Stiftung 
Bamberg wird auf 2.711.000 € festgesetzt.

(3)  Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt der St.-Getreu-Stiftung Bamberg 
wird auf 1.691.800 € festgesetzt.

(4)  Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt der Paritätischen Wohltätigkeits-
stiftung Bamberg wird auf 110.000 € festgesetzt.

(5)  Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt der Edgar-Wolf’schen Stiftung 
Bamberg wird auf 70.000 € festgesetzt.

(6)  Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt der Rudolf-Kraus-Stiftung 
Bamberg wird auf 160.000 € festgesetzt.

(7)  Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
der weiteren Stiftungen sind nicht vorgesehen.

(8)  Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im 
Wirtschaftsplan – Vermögensplan – für das Sondervermögen der St.-Getreu-
Stiftung Bamberg „Krankenhausbereich“ sind nicht vorgesehen.

§ 3
(1)  Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Vermögenshaus-

halt der Bürgerspital-Stiftung Bamberg auf 1.700.000 € festgesetzt.
(2)  Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Vermögens-

haushalt der Paritätischen Wohltätigkeitsstiftung Bamberg auf 550.000 € 
festgesetzt.

(3)  Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Vermögenshaus-
halt der Edgar-Wolf’schen Stiftung Bamberg auf 2.090.000 € festgesetzt.

(4)  Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögenshaushalten der weiteren 
Stiftungen sind nicht vorgesehen.

(5)  Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan für das Sondervermögen der 
St.-Getreu-Stiftung Bamberg „Krankenhausbereich“ sind nicht vorgesehen.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
den Haushaltsplänen wird festgesetzt auf
a) 500.000 €  für die Antonistift-Stiftung Bamberg,
b) 10.000.000 €	 für die Bürgerspital-Stiftung Bamberg,
c) 1.500.000 €	 für die St.-Getreu-Stiftung Bamberg,
d) 2.000.000 €	 für die Krankenhausstiftung Bamberg,
e) 2.600 €	 für die Dr.-Karl-Remeis-Sternwarte-Stiftung Bamberg,
f) 2.800 €	 für die Waisenhaus-Stiftung Bamberg,
g) 500.000 €	 	für die König-Ludwig-und-Königin-Marie-Therese-Stiftung 

Bamberg,
h) 19.900 €	 für die Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg,
i) 2.800 €	 	für die Emil-Freiherr-Marschalk-von-Ostheim‘sche-Stiftung 

Bamberg,
j) 600 €	 	für die Vereinigte Stipendien-Stiftung für Studierende in  

Bamberg,
k) 1.000.000 €	 für die Edgar-Wolf‘sche Stiftung Bamberg,
l) 900 €	 für die Hauptmann-Max-Beckstein-Stiftung Bamberg,
m) 2.900 €	 für die Schwesternhaus-Stiftung Bamberg,
n) 61.600 €	 für die Rudolf-Kraus-Stiftung Bamberg,
o) 1.800 €	 	für die Hans-Friedrich-Oskar-Deis-Gedächtnis-Stiftung  

Bamberg,
p) 900 €	 für die Edith-und-Erhard-Bausch-Stiftung und
q) 400 €	 für die Schiffauer-Stiftung.

§ 5
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft.

Bamberg, 28.04.2020
STADT BAMBERG

gez.

Andreas Starke
Oberbürgermeister

2. Rechtsaufsichtliche Genehmigung
Die nach Art. 20 Abs. 3 des Bayerischen Stiftungsgesetzes in Verbindung mit
a)  Art. 71 Abs. 2 der Gemeindeordnung erforderliche Genehmigung der Festset-

zungen in § 2 Abs. 1 bis 7 und
b)  Art. 67 Abs. 4 der Gemeindeordnung erforderliche Genehmigung der Festset-

zungen in § 3 Abs. 1 bis 5
der in Nr. 1 aufgeführten Haushaltssatzung ist von der Regierung von Oberfranken, 
Bayreuth, als Rechtsaufsichtsbehörde am 09.04.2020, Nr. 12-1222 k erteilt worden.

Stiftungen
Verwaltungshaushalt
Einnahmen u.  
Ausgaben €

Vermögenshaushalt
Einnahmen u.  
Ausgaben €

31 Antonistift-Stiftung Bamberg 
32 Bürgerspital-Stiftung Bamberg
33 St.-Getreu-Stiftung Bamberg
34 Krankenhausstiftung Bamberg
35  Dr.-Karl-Remeis-Sternwarte- 

Stiftung Bamberg
36 Waisenhaus-Stiftung Bamberg
37  König-Ludwig-und-Königin-

Marie-Therese-Stiftung Bamberg  
(Goldene-Hochzeit-Stiftung)

38  Paritätische Wohltätigkeits- 
stiftung Bamberg

39  Emil-Freiherr-Marschalk-von- 
Ostheim’sche-Stiftung Bamberg

40  Vereinigte Stipendien-Stiftung  
für Studierende in Bamberg

41  Edgar-Wolf’sche Stiftung Bamberg
43  Hauptmann-Max-Beckstein- 

Stiftung Bamberg
44  Schwesternhaus-Stiftung Bamberg
45  Rudolf-Kraus-Stiftung Bamberg
46  Hans-Friedrich-Oskar-Deis- 

Gedächtnis-Stiftung Bamberg
47  Edith-und-Erhard-Bausch- 

Stiftung 
48 Schiffauer-Stiftung

920.700
2.506.000

448.000
491.800

15.600
16.900

432.100

119.500

16.900

3.900
364.200

5.700
17.800

370.000

11.300

5.700
2.900

943.000
4.163.800
2.802.000

918.400

5.400
12.400

817.100

167.200

11.400

3.000
501.500

4.200
12.100

416.600

8.400

4.300
1.900
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Bekanntmachung Bebauungsplan Nr. 106 A  
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan für den 
Bereich Pfeuferstraße / Hornthalstraße 
Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) 
Änderung des Baulinienplans Nr. 16 C 
- Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Der Bau- und Werksenat der Stadt 
Bamberg hat in seiner Sitzung vom 
12.02.2020 den Entwurf des Bebau-
ungsplanes Nr. 106 A für den Bereich 
Pfeuferstraße / Hornthalstraße gebilligt, 
sowie die Durchführung der öffent-
lichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB beschlossen.

Im Rathaus Journal vom 06.03.2020 
war die öffentliche Auslegung bereits 
vom 16.03. bis 24.04.2020 bekannt-
gemacht worden. Aufgrund der 
Ausgangsbeschränkungen in Folge der 
Corona-Pandemie war eine ordnungs-
gemäße Durchführung der öffentlichen 
Auslegung jedoch nicht zu gewährleis-
ten. Deshalb erfolgt eine nochmalige 
Bekanntmachung und Durchführung 
der öffentlichen Auslegung.
Ziel der Planung

Durch die Postler Wohnanlagen Projekt 
Bamberg Mitte GmbH & Co. KG als Vor-
habenträger und Eigentümer des be-
planten Flurstücks Nr. 762, Gemarkung 
Bamberg, wurde mit Schreiben vom 
30.04.2019 ein Antrag auf Einleitung 
eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
planverfahrens gestellt, dem der Bau- 
und Werksenat in seiner Sitzung vom 
09.10.2019 stattgegeben hat. 

Der Vorhabenträger beabsichtigt in 
der Pfeuferstraße die Errichtung eines 
IV+D-geschossigen Wohngebäudes mit 
einer rückwärtigen III-geschossigen 
Hofbebauung und einer Tiefgarage, 
die über den vorhabenbezogenen 
Planteil des Bebauungsplans Nr. 106 A 
planungsrechtlich vorbereitet werden 
sollen. Gleichzeitig werden Flächen 
nördlich des Neubau-Vorhabens im 
Eckbereich Pfeuferstraße / Hornthal-
straße in den Bebauungsplan mit 
einbezogen. Entgegen der ursprüng-
lichen Planung, die hier einen Abriss 
des Gebäudes Hornthalstraße 35 und 

eine Neuerrichtung als Wohngebäude 
vorsah, soll nun der gesamte Gebäu-
debestand an der Ecke Pfeuferstraße / 
Hornthalstraße erhalten, saniert und 
zu Studentenwohnungen umgebaut 
werden. Dieser nördliche Teilbereich 
wird als „normaler“ Bebauungsplan 
ohne Vorhabenbezug aufgestellt und 
umfasst auch das bestehende Anwesen 
Pfeuferstraße 15, das sich im Eigen-
tum einer Eigentümergemeinschaft 
befindet.

Ebenfalls als „normaler“ Bebau-
ungsplan ohne Vorhabenbezug wird 
das südlich angrenzende Grundstück 
Fl.Nr. 763 mit den denkmalgeschützten 
Gebäuden Weide 4 und 6, die durch 
den Kinderhort „Don Bosco“ genutzt 
werden, in den weiteren Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes einbezogen 
und planungsrechtlich als Fläche für 
Gemeinbedarf (Kinderhort) gesichert.

Der Bebauungsplan wird für den Be-
reich Pfeuferstraße 17-19 als Vorhaben-
bezogener Bebauungsplan sowie für 
die übrigen Teile des Planumgriffs als 
normaler Bebauungsplan (nördlicher 
und südlicher Bereich des Plangebiets) 
mit integriertem Grünordnungsplan 
nach § 13a BauGB als Bebauungsplan 
der Innenentwicklung und somit ohne 
Umweltbericht aufgestellt. 

Öffentliche Auslegung  
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Der Bebauungsplanentwurf liegt ge-
mäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit von

Montag, 25.05.2020
bis einschließlich
Freitag, 03.07.2020

beim Stadtplanungsamt der Stadt 
Bamberg, Untere Sandstraße 34, von 
Montag mit Donnerstag in der Zeit von 
8.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Freitag von 8.00 

Uhr bis 12.00 Uhr, aus. Für etwaige 
persönliche Erläuterungen durch Mit-
arbeiter des Stadtplanungsamtes bitten 
wir um eine Terminabsprache unter der 
Tel. Nr. 0951 87-1621.

Die Planunterlagen zum Bebauungs-
planverfahren mit Begründung nach 
§ 9 Abs. 8 BauGB können dort an den 
Anschlagtafeln eingesehen werden.

Folgende umweltbezogene Informatio-
nen und Stellungnahmen sind verfüg-
bar und liegen ebenfalls öffentlich aus:
Stellungnahmen von Privaten, Behör-
den und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange zu den Themen Wasserrecht, 
Immissionsschutz, Naturschutz, Baum-
schutzmaßnahmen, Bodenschutz, 
Altlasten, Klimaschutz, Bau- und 
Bodendenkmal, Ver- und Entsorgung.

Stellungnahmen können während 
der o. g. Frist schriftlich oder während 
der Dienststunden zur Niederschrift 
abgegeben werden. Es wird darauf 
hingewiesen, dass Stellungnah-
men, die während der öffentlichen 
Auslegung verspätet eingehen, bei der 
Beschlussfassung über den jeweiligen 
Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben können (§ 3 Abs. 2 Satz 2 und § 
4a Abs. 6 BauGB).

Die Stellungnahmen werden überprüft 
und mit einem Behandlungsvorschlag 
der Verwaltung dem Stadtrat zur 
Entscheidung vorgelegt.

Die Öffentlichkeit, die sich bereits bei 
der frühzeitigen Beteiligung (§ 3 Abs. 1 
BauGB) zu den Bauleitplanverfahren 
äußerte, kann sich über das Ergeb-
nis der Prüfung der Beiträge durch 
Einsichtnahme in die Planentwürfe 
während der öffentlichen Auslegung 
informieren. Sollen die Beiträge als 
Anregungen weiter aufrechterhalten 

werden, so müssen sie während der 
öffentlichen Auslegung erneut vorge-
bracht werden.

Gegebenenfalls im Bebauungsplan 
aufgeführte DIN-Normen können im 
Stadtplanungsamt, Untere Sandstra-
ße 34, 96049 Bamberg zu den oben 
genannten Zeiten eingesehen werden.

Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten erfolgt auf der Grundlage der 
Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. 
V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. 
Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten 
Sie keine Mitteilung über das Ergebnis 
der Prüfung. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte dem Formblatt 
„Datenschutzrechtliche Informationen 
im Bauleitplanverfahren“, das eben-
falls öffentlich ausliegt.

Hinweis 
-  Die Planunterlagen zum Be-

bauungsplanverfahren können 
während der o. g. Frist auch als 
zusätzliche Information im Internet 
unter www.stadtplanungsamt.
bamberg.de unter dem Titel 
„Öffentlichkeitsbeteiligungen“ 
eingesehen werden.

-  Ein ständig nutzbarer barrierefreier 
Zugang ist nicht gegeben. Besucher, 
die auf einen barrierefreien Zugang 
angewiesen sind, werden um eine 
Terminvereinbarung unter der  
Tel.Nr. 0951 87-1621 gebeten.

Bamberg, 08.05.2020
STADT BAMBERG

3. Bekanntmachung der gemeinsamen Haushaltssatzung
Die vorstehende gemeinsame Haushaltssatzung der von der Stadt Bamberg ver-
walteten kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit gemäß 
Art. 65 Abs. 3 der Gemeindeordnung öffentlich bekannt gemacht.

4. Öffentliche Auflage der Haushaltspläne
Die Haushaltspläne liegen vom 18.05.2020 mit 25.05.2020 zur Einsichtnahme im 
Rathaus am Maxplatz, Zimmer 205, innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden 

öffentlich auf. Eine vorherige telefonische Terminvereinbarung mit dem Kämme-
reiamt (Tel. 0951 87-1209) wird erbeten.

Bamberg, 28.04.2020
STADT BAMBERG

Andreas Starke
Oberbürgermeister

http://www.stadtplanungsamt.bamberg.de
http://www.stadtplanungsamt.bamberg.de
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Bekanntmachung Bebauungsplan Nr. 305 G  
Vorhabenbezogener Bebauungsplan gemäß § 12 Baugesetzbuch (BauGB) mit integ-
riertem Grünordnungsplan für den Bereich „Neues Atrium“ südöstlich des Bahnhofs, 
zwischen Bahntrasse Erfurt-Nürnberg und der Ludwigstraße 
Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13 a BauGB 
Teilweise Änderung der Bebauungspläne Nr. 305 D, 305 E und 228 D 
– Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Der Stadtrat der Stadt Bamberg hat in 
seiner Sitzung vom 29.04.2020 den 
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 
305 G für den Bereich „Neues Atrium“ 
südöstlich des Bahnhofs, zwischen 
Bahntrasse Erfurt-Nürnberg und 
der Ludwigstraße gebilligt, sowie 
die Durchführung der öffentlichen 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen.

Das Verfahren wird als Vorhabenbezo-
gener Bebauungsplan der Innen-
entwicklung gemäß § 12 und § 13 a 
BauGB durchgeführt, da es sich um ein 
konkretes Vorhaben handelt, das eine 
Maßnahme zur Wiedernutzbarma-
chung von Flächen darstellt. Aufgrund 
der Bestimmungen des § 13 a BauGB 
sind bei einem Bebauungsplan der In-
nenentwicklung eine Umweltprüfung 
und die Erstellung eines Umweltbe-
richtes nicht erforderlich.

Der Flächennutzungsplan soll im 
Verfahren gemäß § 13 a BauGB im Wege 
der Berichtigung angepasst werden.

Ziel der Planung

Durch die Eyemaxx Lifestyle Develop-
ment 5 GmbH & Co. KG (Vorhaben-
träger) als Eigentümer der beplanten 
Flurstücke wird mit Schreiben vom 
05.06.2019 ein Antrag auf Einleitung 
eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
planverfahrens gestellt.

Durch den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 305 G sollen die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Reaktivierung des weitgehend 
leerstehenden Einkaufszentrums 
„Atrium“ in einem als sonstiges 
Sondergebiet (SO) kategorisierten Areal 
geschaffen werden.

Der Bebauungsplan dient der Wieder-
nutzbarmachung von brachgefallenen 
und mit Sondernutzungen belegten 
Flächen. Das Stadtquartier zeichnet 
sich durch eine hohe Bedeutung nicht 
nur für die Stadt, sondern auch für das 
Umland durch Einrichtungen, wie den 
angrenzenden Bahnhof mit ICE-Halt, 
einen wichtigen ÖPNV Haltestellenbe-
reich (auch mit überregionaler Bedeu-
tung) und das Landratsamt aus.

Konkret soll durch die Realisierung des 
geplanten Teilumbaus der bisherigen 
Gebäudesubstanz das „Neue Atrium“ 
gegenüber dem Nutzungsspektrum des 
alten Atriums in seiner Funktion als 
Einzelhandelsobjekt reduziert und mit 
neuen, beziehungsweise standortbe-
zogen sinnvoll ergänzenden Nutzun-
gen weiter am Markt platziert werden. 
Dies soll durch die Ausweisung eines 
Sonstigen Sondergebietes mit den 
Zweckbestimmungen Einkaufen, Gast-
ronomie, Sport, Beherbergung, Kultur, 
Gewerbe/Dienstleistungen und Parken 
ermöglicht werden. Die einzelnen 
Nutzungen werden im Bebauungsplan 
durch die Festsetzung von maximal 
zulässigen Größenordnungen näher 
definiert. Die Gebäudeteile sollen 
zwischen drei- (Hotel an der Nordseite 
zum Bahnhofsvorplatz) und sechs-
geschossig (bestehende Kubatur des 
Kinos) ausgeführt werden, ein Großteil 
des Gebäudes wird durch die Be-
standshöhen definiert. Die räumliche 
Zuordnung der einzelnen Nutzungen 
kann im Detail den Vorhabenplänen 
entnommen werden.

Der Flächennutzungsplan stellt die 
zu beplanenden Flächen bisher als 
„Sonderbaufläche“ mit der Zweck-
bestimmung „großflächiger Einzel-
handelsbetrieb“ dar. Die zukünftige 
Darstellung soll „Sonderbaufläche“ mit 
der Zweckbestimmung „großflächiger 
Einzelhandelsbetrieb und Geschäfts-, 
Büro- und Verwaltungsnutzung“ sein.

Öffentliche Auslegung  
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Der Bebauungsplanentwurf liegt ge-
mäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit von

Montag, 25.05.2020
bis einschließlich
Freitag, 03.07.2020

beim Stadtplanungsamt der Stadt 
Bamberg, Untere Sandstraße 34, von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 
8.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Freitag von 8.00 
Uhr bis 12.00 Uhr, aus. Für persönliche 
Erläuterungen durch Mitarbeiter des 
Stadtplanungsamtes wird um eine 
Terminabsprache unter der  
Tel. Nr. 0951 87-1621 gebeten.

Die Planunterlagen zum Bebauungs-
planverfahren mit Begründung nach 
§ 9 Abs. 8 BauGB können dort an den 
Anschlagtafeln eingesehen werden.

Folgende umweltbezogene Informatio-
nen und Stellungnahmen sind verfüg-
bar und liegen ebenfalls öffentlich aus:
Stellungnahmen von Privaten, Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange zu den Themen Infrastruk-
tur, Wasserrecht, Immissionsschutz, 
Naturschutz, Klimaschutz, Bau- und 
Bodendenkmal, Ver- und Entsorgung.
Die vorliegenden Fachgutachten zu den 
Themen Geräuschemissionen- und 
immissionen sowie Infrastruktur und 
verkehrliche Erschließung.

Stellungnahmen können während der 
o. g. Frist schriftlich oder während der 
Dienstzeit zur Niederschrift abgegeben 
werden. Es wird darauf hingewiesen, 
dass Stellungnahmen, die während 
der öffentlichen Auslegung verspätet 
eingehen, bei der Beschlussfassung 
über den jeweiligen Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben können (§ 3 
Abs. 2 Satz 2 und § 4a Abs. 6 BauGB).

Die Stellungnahmen werden überprüft 
und mit einem Behandlungsvorschlag 
der Verwaltung dem Stadtrat zur 
Entscheidung vorgelegt.

Die Öffentlichkeit, die sich bei der früh-
zeitigen Beteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB) 
zu den Bauleitplanverfahren äußerte, 
kann sich über das Ergebnis der Prü-
fung der Beiträge durch Einsichtnahme 
in die Planentwürfe während der 
öffentlichen Auslegung informieren. 
Sollen die Beiträge als Anregungen 
weiter aufrechterhalten werden, so 
müssen sie während der öffentlichen 
Auslegung erneut vorgebracht werden.

Gegebenenfalls im Bebauungsplan 
aufgeführte DIN-Normen können im 
Stadtplanungsamt, Untere Sandstra-
ße 34, 96049 Bamberg zu den oben 
genannten Zeiten eingesehen werden.

Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten erfolgt auf der Grundlage der 
Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. 
V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. 

Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten 
Sie keine Mitteilung über das Ergebnis 
der Prüfung. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte dem Formblatt 
„Datenschutzrechtliche Informationen 
im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls 
öffentlich ausliegt.

Hinweis 
-  Die Planunterlagen zum Be-

bauungsplanverfahren können 
während der o. g. Frist auch als 
zusätzliche Information im Internet 
unter www.stadtplanungsamt.
bamberg.de unter dem Titel 
„Öffentlichkeitsbeteiligungen“ 
eingesehen werden.

-  Ein ständig nutzbarer barrierefreier 
Zugang ist nicht gegeben. Besucher, 
die auf einen barrierefreien Zugang 
angewiesen sind, werden um eine 
Terminvereinbarung unter der  
Tel. Nr. 0951 87-1621 gebeten.

Bamberg, 08.05.2020

STADT BAMBERG

http://www.stadtplanungsamt.bamberg.de
http://www.stadtplanungsamt.bamberg.de
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Bekanntmachung Bebauungsplan Nr. G 5 G für den Bereich Gaustadter Hauptstraße 
101 und 103 sowie Fischerhof 2 – EDEKA-Markt Gaustadt 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan gemäß § 12 Baugesetzbuch (BauGB)  
mit integriertem Grünordnungsplan  
Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB 
Änderung des Bebauungsplans Nr. G 5 B 
– Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
– Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Aufstellungsbeschluss
Der Stadtrat der Stadt Bamberg hat 
in seiner Sitzung vom 29.04.2020 die 
Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. G 5 G für den Bereich Gaustadter 
Hauptstraße 101 und 103 sowie Fischer-
hof 2 und die teilweise Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. G 5 B gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB beschlossen. 

Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wird 
hiermit der Beschluss zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. G 5 G ortsüb-
lich bekannt gemacht.

Der räumliche Geltungsbereich für 
den Bebauungsplan ist aus dem 
beigefügten Lageplan ersichtlich. Der 
Planausschnitt ist Bestandteil dieser 
Bekanntmachung.

Das Verfahren wird als vorhabenbezo-
gener Bebauungsplan der Innen-
entwicklung gemäß § 12 und § 13 a 
BauGB durchgeführt, da es sich um ein 
konkretes Vorhaben handelt, das eine 
Maßnahme zur Wiedernutzbarma-
chung von Flächen darstellt. Aufgrund 
der Bestimmungen des § 13 a BauGB 
sind bei einem Bebauungsplan der In-
nenentwicklung eine Umweltprüfung 
und die Erstellung eines Umweltbe-
richtes nicht erforderlich.

Das Verfahren wird aufgrund des über-
schaubaren Umfangs des Vorhabens 
mir nur einem Beteiligungsschritt 
(beschleunigtes Verfahren gemäß §13 
a BauGB) durchgeführt. Sollten im 
Rahmen der öffentlichen Auslegung 
und der Einholung der Stellungnah-
men der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Stellungnahmen eingehen, 
die eine Änderung der Planung 
erforderlich machen, ist eine erneute 
Auslegung erforderlich.

Der Flächennutzungsplan soll im 
Verfahren gemäß § 13 a BauGB im Wege 
der Berichtigung angepasst werden.

Ziel der Planung

Der bestehende Lebensmittelmarkt 
(EDEKA) in der Gaustadter Hauptstraße 
Nr. 103 soll modernisiert und erweitert 

werden. Hierfür hat der Vorhabenträ-
ger, Edwin Stadter Beteiligungs-GmbH 
& Co. Besitz- und Verwaltungs-KG, 
Bamberg, am 11.02.2020 einen Antrag 
auf Einleitung eines vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanverfahrens gestellt.

Die Erweiterung soll im Rückbereich 
des benachbarten Grundstücks Gau-
stadter Hauptstraße Nr. 101 erfolgen. 
Die Verkaufsfläche soll von derzeit 700 
m² auf ca. 1250 m² inkl. Bäckerei-Café 
vergrößert werden. Durch die Erwei-
terung soll der Markt an die aktuellen 
Standards (z. B. breitere Gänge) ange-
passt werden und der Eingangsbereich 
umgestaltet werden. Die erforderlichen 
zusätzlichen Stellplätze sollen im 
Rückbereich des Marktes angeordnet 
werden. 

Aufgrund der Ausweitung auf das 
benachbarte Grundstück und eine zu-
künftige Geschossfläche von ca. 2.280 
m für den Einzelhandel inkl. Lager und 
Nebenräumen ist die Änderung des 
bestehenden Bebauungsplanes Nr. G 
5 B erforderlich, der ein Mischgebiet 
ausweist. Gemäß § 11 BauNVO ist in der 
Regel bereits ab 1200 m² Geschossflä-
che, die Ausweisung eines Sonstigen 
Sondergebietes geboten.

Durch den vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan Nr. G 5 G sollen die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Realisierung des Vorhabens 
geschaffen werden und der Bereich 
Gaustadter Hauptstraße Nr. 101 und 103 
sowie Fischerhof 2 der geplanten Nut-
zung entsprechend als Sondergebiet 
für großflächigen Einzelhandel und 
Wohnen ausgewiesen werden.

Der Flächennutzungsplan, Teilplan Art 
der Nutzung, der bisher „gemischte 
Baufläche“ darstellt, soll im Wege der 
Berichtigung angepasst werden. Die 
zukünftige Darstellung soll „Sonder-
baufläche“ mit der Zweckbestimmung 
„großflächiger Einzelhandel und Woh-
nen“ sein. Im Teilplan Landschaftsplan 
bleibt die Darstellung als Wohnsied-
lungsbereich bestehen.

Öffentliche Auslegung  
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Der Bebauungsplanentwurf liegt ge-
mäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit von

Montag, 25.05.2020 
bis einschließlich
Freitag, 03.07.2020, 

beim Stadtplanungsamt der Stadt 
Bamberg, Untere Sandstraße 34, von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 
8.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Freitag von 8.00 

Uhr bis 12.00 Uhr, aus. Für persönliche 
Erläuterungen durch Mitarbeiter des 
Stadtplanungsamtes wird um eine 
Terminabsprache unter der  
Tel. Nr. 0951 87-1621 gebeten.

Die Planunterlagen zum Bebauungs-
planverfahren mit Begründung nach 
§ 9 Abs. 8 BauGB können dort an den 
Anschlagtafeln eingesehen werden.

Folgende umweltbezogene Infor-
mationen sind verfügbar und liegen 
ebenfalls öffentlich aus: 
Schalltechnische Untersuchung

Stellungnahmen können während 
der o.g. Frist schriftlich oder während 
der Dienststunden zur Niederschrift 
abgegeben werden. Es wird darauf 
hingewiesen, dass Stellungnah-
men, die während der öffentlichen 
Auslegung verspätet eingehen, bei der 
Beschlussfassung über den jeweiligen 
Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben können (§ 3 Abs. 2 Satz 2 und § 
4a Abs. 6 BauGB).

Die Stellungnahmen werden überprüft 
und mit einem Behandlungsvorschlag 
der Verwaltung dem Stadtrat zur 
Entscheidung vorgelegt. 

Gegebenenfalls im Bebauungsplan 
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Bekanntmachung In Kraft getretener Bebauungsplan

Bekanntmachung Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Warner Barracks“ 
gemäß Beschluss des Stadtrates vom 29.04.2020

Der Stadtrat der Stadt Bamberg hat in 
seiner Sitzung vom 29.04.2020 den 
Bebauungsplan Nr. 46P als Vorha-
benbezogenen Bebauungsplan der 
Innenentwicklung mit integriertem 
Grünordnungsplan für den Bereich 
Ludwigshöhe 10, bestehend aus Plan-
zeichnung mit Text vom 29.04.2020, 
als Satzung sowie die Begründung 
zum Bebauungsplan vom 29.04.2020 
gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
beschlossen. Dieser Beschluss wird 
hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
ortsüblich bekanntgemacht.

Mit Veröffentlichung im Rathaus 
Journal der Stadt Bamberg wird der 
Bebauungsplan Nr. 46 P rechtskräftig. 

Der rechtskräftige Bebauungsplan wird 
im Baureferat der Stadt Bamberg ar-
chiviert und kann bei Bedarf im Stadt-
planungsamt, Untere Sandstraße 34, 
Zimmer 201, II. Stock, jeweils Montag 
bis Freitag während der Dienststunden 
eingesehen werden. Über den Inhalt 
wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
Die DIN-Vorschriften, die Begründung 
und die zusammenfassende Erklärung, 
auf die im Bebauungsplan Bezug 
genommen wird, liegen ebenfalls zur 
Einsichtnahme bereit.

Auf die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften und 
Mängeln der Abwägung sowie die 

Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB 
wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 

3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2.  eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtlichen 
Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes 
und des Flächennutzungsplanes, 

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB be-
achtlichen Mängel des Abwägungs-
vorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Bebauungs-

planes schriftlich gegenüber der Stadt 
Bamberg geltend gemacht worden 
sind; der Sachverhalt, der die Verlet-
zung oder den Mangel begründen soll, 
ist darzulegen. Außerdem wird auf die 
Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Da-
nach erlöschen Entschädigungsansprü-
che für nach den §§ 39 bis 42 BauGB 
eingetretenen Vermögensnachteil, 
wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die Vermögensnachteile eingetre-
ten sind, die Fälligkeit des Anspruchs 
herbeigeführt wird.

Bamberg, 08.05.2020
STADT BAMBERG

aufgeführte DIN-Normen können im 
Stadtplanungsamt, Untere Sandstra-
ße 34, 96049 Bamberg zu den oben 
genannten Zeiten eingesehen werden.

Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten erfolgt auf der Grundlage der 
Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. 
V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. 

Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten 
Sie keine Mitteilung über das Ergebnis 
der Prüfung. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte dem Formblatt 
„Datenschutzrechtliche Informationen 
im Bauleitplanverfahren“, das eben-
falls öffentlich ausliegt.

Hinweis 
-  Die Planunterlagen zum Be-

bauungsplanverfahren können 
während der o. g. Frist auch als 
zusätzliche Information im Internet 
unter www.stadtplanungsamt.
bamberg.de unter dem Titel 
„Öffentlichkeitsbeteiligungen“ 
eingesehen werden.

-  Ein ständig nutzbarer barrierefreier 

Zugang ist nicht gegeben. Besucher, 
die auf einen barrierefreien Zugang 
angewiesen sind, werden um eine 
Terminvereinbarung unter der  
Tel. Nr. 0951 87-1621 gebeten.

Bamberg, 08.05.2020

STADT BAMBERG

Aufgrund des Art. 23 der Gemeinde-
ordnung (GO) für den Freistaat Bayern 
(BayRS 2020-1- 1-l) in der zuletzt 
geänderten Fassung und des § 142 Abs. 
3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
zuletzt geänderten Fassung, beschließt 
der Stadtrat der Stadt Bamberg in sei-
ner Sitzung vom 29.04.2020 folgende 
Satzung:
 
SATZUNG
 
§ 1  Festlegung des  

Sanierungsgebietes
Das Gebiet wird hiermit förmlich als 
Sanierungsgebiet festgelegt und erhält 
die Bezeichnung „Warner Barracks“. 
Das Sanierungsgebiet umfasst alle 
Grundstücke und Grundstückstei-
le innerhalb der im Lageplan des 
Stadtplanungsamtes vom 22.01.2020 
abgegrenzten Fläche. Dieser ist Be-
standteil dieser Satzung und als Anlage 
beigefügt.
Werden innerhalb des Sanierungsge-
biets durch Grundstückszusammen-
legung Flurnummern aufgelöst und 
neue Flurnummern gebildet oder 
entstehen durch Grundstücksteilung 
neue Grundstücke, sind auf diese inso-

weit die Bestimmungen dieser Satzung 
ebenfalls anzuwenden.
 
§ 2 Verfahren
Die Sanierungsmaßnahme wird im 
vereinfachten Sanierungsverfahren 
gemäß § 142 Absatz 4 BauGB durch-
geführt. Die besonderen sanierungs-
rechtlichen Vorschriften des Dritten 
Abschnitts des Ersten Teils des Zweiten 
Kapitels des Baugesetzbuches finden 
keine Anwendung.
 § 3  Sanierungsziele und  

Rahmenplan
Die Durchführung der Inhalte des 
städtebaulichen Rahmenplans „Warner 
Barracks 2035“ ist Ziel der Sanierung. 
Die Sanierungsziele werden gebilligt. 
Rahmenplan und Sanierungsziele sind 
im Verlauf der Sanierung fortzuschrei-
ben und zu präzisieren.
 
§ 4 Genehmigungsverfahren
§ 144 BauGB findet Anwendung. Die 
Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 2 
BauGB wird ausgeschlossen. 
 
§ 5 In-Kraft-Treten
Diese Satzung wird gemäß § 143 
BauGB mit ihrer Bekanntmachung im 

Rathausjournal (Amtsblatt) der Stadt 
Bamberg rechtsverbindlich.
 Hinweis:
Ergänzend wird darauf hingewiesen, 
dass 
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 

3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

2.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges, unbeachtlich werden, 

wenn sie nicht innerhalb eines 

Jahres seit der Bekanntmachung der 
Satzung schriftlich gegenüber der Stadt 
Bamberg unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind (§ 215 
Abs. 1 BauGB).

Bamberg, 08.05.2020

STADT BAMBERG

Aufgebot
DasSparkassenbuchderSparkasseBamberginBamberg

Nr. 3730833534 Sophia Hanker

istzuVerlustgegangen.Eswirdhiermitaufgeboten.

Der/dieInhaberdesSparkassenbucheswird/werden
aufgefordert,unterVorlagederSparurkundeseine/
ihreRechtebinneneinerFristvondreiMonaten,von
heuteangerechnet,beiderSparkasseBambergoder
derenGeschäftsstellenanzumelden;andernfallsdas
Sparkassenbuchfürkraftloserklärtwird.

Bamberg,den30.04.2020

SparkasseBamberg
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Bekanntmachung Gebührenordnung für die Feldgeschworenen in der Stadt Bamberg 
in der Fassung vom 29.04.2020

Bekanntmachung Satzung zur Änderung der Satzung für das Jugendamt  
der Stadt Bamberg vom 16. Mai 2014  
(Rathaus Journal – Amtsblatt der Stadt Bamberg vom 29.05.2014 Nr. 12) vom 6. Mai 2020

Bekanntmachung Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Benutzung der  
Jugendherberge der Stadt Bamberg (Jugendherbergs-Satzung) vom 15.05.2002  
(Rathaus Journal – Amtsblatt der Stadt Bamberg vom 30.05.2002 Nr. 12) vom 6. Mai 2020

Die Stadt Bamberg erlässt auf Grund 
des Art. 19 Abs. 1 des Gesetzes über die 
Abmarkung der Grundstücke (Abmar-
kungsgesetz – AbmG) vom 06.08.1981 
(BayRS 219-2-F), zuletzt geändert durch 
§ 1 Abs. 182 der Verordnung zur Anpas-
sung des Landesrechts an die geltende 
Geschäftsverteilung vom 26.03.2019 
(GVBl. S. 98), und § 3 der Feldge-
schworenenordnung vom 16.10.1981 
(BayRS 219-6-F), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 30.11.2017 (GVBl. 
S. 561) folgende Neufassung der Ge-
bührenordnung für die Feldgeschwo-
renen in der Stadt Bamberg:

§ 1 Aufgaben
(1)  Die Feldgeschworenen üben ein 

kommunales Ehrenamt aus. Ihnen 
obliegt die Erfüllung gesetzlicher 
Aufgaben, insbesondere der Aufga-
ben gemäß Art. 12 AbmG.

(2)  Für ihre Dienstleistungen werden 
Gebühren nach Maßgabe dieser 
Gebührenordnung fällig.

§ 2 Gebühren
(1)  Die Gebühr wird nach der Dauer 

der zur vollständigen Erledigung 
der Dienstleistung gemäß Art. 12 
AbmG notwendigen Abwesenheit 
der Feldgeschworenen von ihrer 
Wohnung berechnet. Sie beträgt je 
angefangener Stunde 13,00 Euro für 
den Feldgeschworenen und 14,00 
Euro für den Obmann und wird für 
den Zeitaufwand jedes beteiligten 
Feldgeschworenen einzeln erho-
ben.

(2)  Wenn eine Dienstleistung durch 
das unentschuldigte Fernbleiben 
eines Beteiligten nicht durchgeführt 
werden kann, gilt Absatz 1 sinnge-
mäß für die Dauer der tatsächlichen 
Abwesenheit der Feldgeschwore-
nen von ihrer Wohnung. 

(3)  Für die notwendige Verwendung 
eigener Einsatzfahrzeuge wird den 
Feldgeschworenen eine Aufwands-
pauschale von 25,00 Euro / Tag je 
Vermessung gewährt. 

(4)  Für den Einsatz der den Feldge-

schworenen von der Stadt Bamberg 
zur Verfügung gestellten notwen-
digen Maschinen, Geräte und 
sonstigen Transportmittel erhält 
diese eine Aufwandspauschale von 
50,00 euro / Tag je Vermessung. 

(5)  Werden am gleichen Tage mehrere 
selbstständige Dienstverrichtungen 
nacheinander durchgeführt, so sind 
die Gebühren für den Zeitaufwand, 
der auf die einzelnen Dienstver-
richtungen gemeinsam entfällt, 
anteilig zu berechnen.

§ 3 Entstehen der Gebührenschuld
Die Feldgeschworenengebühren 
entstehen mit Beendigung der 
Dienstleistung. Im Falle das § 2 Abs. 2 
mit Beendigung deren Bereitstellung. 
Sie wird einen Monat nach Zugang der 
Gebührenmitteilung zur Zahlung fällig.

§ 4 Gebührenschuldner
(1)  Schuldner der Gebühren ist, wer 

die Abmarkung beantragt oder 
den Einsatz der Feldgeschworenen 

in anderer Weise veranlasst hat. 
Bei Grenzbegehungen ist die Stadt 
Bamberg Gebührenschuldner.

(2)  Die Vollstreckung erfolgt nach den 
für die Vollstreckung von Geld-
forderungen der Gemeinden und 
Gemeindeverbänden geltenden 
Vorschriften.

§ 5 Aufzeichnungen
Zum Nachweis seiner Dienstleistungen 
hat der Feldgeschworene Aufzeichnun-
gen zu führen. Diese Aufzeichnungen 
sind gemäß § 3 der Feldgeschworenen-
ordnung drei Jahre aufzubewahren.

§ 6 In-Kraft-Treten
Diese Gebührenordnung tritt am Tag 
nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung 
für Feldgeschworene in der Stadt 
Bamberg in der Fassung vom 11.11.2013 
außer Kraft.

Bamberg, 29.04.2020
Andreas Starke · Oberbürgermeister

Die Stadt Bamberg erlässt aufgrund des Art. 16 
Abs. 2 des Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze 
(AGSG) vom 8. Dezember 2006 (GVBl. S. 942, BayRS 
86-7-A/G), das zuletzt durch § 5 Abs. 19 des Gesetzes 
vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737), durch § 2 des 
Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 743), durch 
Gesetz vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 746) und 
durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (S. 747) 

geändert worden ist folgende Satzung:

§ 1
Die Satzung für das Jugendamt der Stadt Bamberg 
vom 16. Mai 2014 (Rathaus Journal – Amtsblatt der 
Stadt Bamberg vom 29.05.2014 Nr. 12) wird wie folgt 
geändert:
In § 1 Absatz 2 werden die bisherigen Ziffern 3 und 5 

gestrichen. Die bisherige Ziffer 4 wird zu Ziffer 3. 

§ 2
Diese Satzung tritt am 16. Mai 2020 in Kraft.

Bamberg, 06.05.2020
STADT BAMBERG
Andreas Starke · Oberbürgermeister

Die Stadt Bamberg 
erlässt aufgrund der Art. 
23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 
der Gemeindeordnung 
(GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 
22. August 1998 (GVBl. S. 
796, BayRS 2020-1-1-I), 
die zuletzt durch § 5 Abs. 
2 des Gesetzes vom 23. 
Dezember 2019 (GVBl. S. 
737) geändert worden ist, 
folgende Satzung:

§ 1
Die Satzung über die Benutzung der Jugendherberge 
der Stadt Bamberg (Jugendherbergs-Satzung) vom 
15.05.2002 (Rathaus Journal – Amtsblatt der Stadt 
Bamberg vom 30.05.2002 Nr. 12) wird aufgehoben.

§ 2
Diese Satzung tritt am 16. Mai 2020 in Kraft.

Bamberg, 06.05.2020
STADT BAMBERG
Andreas Starke · Oberbürgermeister

Aufgebot
DasSparkassenbuchderSparkasseBamberginBamberg

Nr. 3213100567 Elisabeth Müller

istzuVerlustgegangen.Eswirdhiermitaufgeboten.

Der/dieInhaberdesSparkassenbucheswird/werden
aufgefordert,unterVorlagederSparurkundeseine/
ihreRechtebinneneinerFristvondreiMonaten,von
heuteangerechnet,beiderSparkasseBambergoder
derenGeschäftsstellenanzumelden;andernfallsdas
Sparkassenbuchfürkraftloserklärtwird.

Bamberg,den07.05.2020

SparkasseBamberg
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Bekanntmachung Satzung der Stadt Bamberg zur Regelung von Fragen des örtlichen 
Gemeindeverfassungsrechts (Ortssatzung) vom 7. Mai 2020
Die Stadt Bamberg erlässt aufgrund der Art. 20a Abs. 
1 Satz 2 und Abs. 2, 23, 32, 33, 34 Abs. 2 und 4, 35 Abs. 
1 Satz 2, 40, 41, 88 und 103 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, 
BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 5 Abs. 2 
des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737), 
folgende Satzung:

§ 1 Der Stadtrat
(1)  Der Stadtrat besteht aus dem berufsmäßigen 

ersten Bürgermeister und 44 ehrenamtlichen 
Mitgliedern einschließlich des/der weiteren 
Bürgermeister/s;

(2)  Der Stadtrat wählt berufsmäßige Stadtratsmitglie-
der und legt deren Geschäftsbereiche fest.

§ 2 Senate und Ausschüsse
(1)  Der Stadtrat bildet für bestimmte Arbeitsgebiete 

beschließende Ausschüsse (Senate).
(2)  Die Senate beraten in ihrem Arbeitsgebiet auch 

die Gegenstände vor, über welche die Vollsitzung 
des Stadtrates zu entscheiden hat (Art. 32 Abs. 2 
und 3 GO).

(3)  Es werden folgende Senate gebildet:
 1.  Senat für personelle Angelegenheiten 

(„Personalsenat“) 
Zusammensetzung: Vorsitzende/r und 12 Stadt-
ratsmitglieder

 2.  Senat für Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen 
und Werksenat für den Entsorgungs- und 
Baubetrieb der Stadt Bamberg 
(„Bau- und Werksenat“) 
Zusammensetzung:  
Vorsitzende/r und 12 Stadtratsmitglieder

 3.  Senat für Finanzen, Wirtschaft,  Digitalisie-
rung und stiftische Angelegenheiten  
(„Finanzsenat“) 
Zusammensetzung:  
Vorsitzende/r und 12 Stadtratsmitglieder

 4.  Senat für Aufgaben der Stadt Bamberg 
im Zusammenhang mit der Konversion 
des ehemaligen US-Truppenstandortes in 
der Stadt Bamberg und für Aufgaben der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
(„Konversions- und Sicherheitssenat“) 
Zusammensetzung:  
Vorsitzende/r und 12 Stadtratsmitglieder

 5.  Senat für Umwelt, Klimaschutz und  
Mobilität 
(„Mobilitätssenat“) 
Zusammensetzung:  
Vorsitzende/r und 12 Stadtratsmitglieder

 6.  Senat für Bildung, Kultur und Sport 
(„Kultursenat“) 
Zusammensetzung:  
Vorsitzende/r und 12 Stadtratsmitglieder

 7.  Senat für Soziales, Familie, Senioren  
und Integration 
(„Familiensenat“) 
Zusammensetzung:  
Vorsitzende/r und 12 Stadtratsmitglieder

 8.  Feriensenat 
(„Feriensenat“) 
Zusammensetzung:  
Vorsitzende/r und 12 Stadtratsmitglieder

(4)  Das Aufgabengebiet der Senate im Einzelnen 
ergibt sich aus der Geschäftsordnung, soweit es 
nicht durch gesetzliche Bestimmungen festgelegt 
ist.

§ 3  Tätigkeit der ehrenamtlichen Stadtratsmitglie-
der; Entschädigung

(1)  Die Stadtratsmitglieder wirken mit bei den Bera-
tungen und Entscheidungen des Stadtrates und 
seiner Ausschüsse. Einzelnen Mitgliedern können 
besondere Verwaltungs- und Überwachungsbe-
fugnisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsord-
nung übertragen werden.

(2)  Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten 
für ihre Tätigkeit folgende Entschädigungen:

 a)  Jedes Stadtratsmitglied erhält monatlich als 
Aufwandsentschädigung ein Zwanzigstel des 
Grundgehalts der Besoldungsgruppe 7 der Bun-
desbesoldungsordnung B.

 b)  Das Sitzungsgeld beträgt pauschal 30,00 Euro 
für jede wahrgenommene Sitzung. Als Sitzung 
in diesem Sinne gelten auch bis zu 45 Frak-
tionssitzungen im Jahr gegen Nachweis. Für 
Sitzungen, die länger als drei Stunden dauern, 
beträgt das Sitzungsgeld pauschal 50,00 Euro. 
Dies gilt nicht für Fraktionssitzungen. Ein 
Anspruch auf Sitzungsgeld besteht nur, soweit 
eine Pflicht zur Sitzungsteilnahme besteht. 
Für Sitzungen, bei denen allen oder einzelnen 
Stadtratsmitgliedern eine Teilnahme freige-
stellt ist, wird den freiwillig teilnehmenden 
Stadtratsmitgliedern eine Entschädigung nicht 
gewährt.

 c)  Der/Die Fraktionsvorsitzende jeder Stadtratsfrak-
tion erhält eine dreifache Aufwandsentschädi-
gung gemäß Buchstabe a).

 d)  Stellvertretende Fraktionsvorsitzende jeder 
Stadtratsfraktion erhalten eine zweifache 
Aufwandsentschädigung gemäß Buchstabe a). 
Diese beschränkt sich 
bei 6 – 10 Fraktionsmitgliedern  
auf einen Stellvertreter, 
bei 11 – 15 Fraktionsmitgliedern  
auf zwei Stellvertreter, 
bei 16 – 20 Fraktionsmitgliedern  
auf drei Stellvertreter.

 e)  Der/Die Fraktionssprecher/in jeder Stadtrats-
fraktion und die/der Sprecherin/Sprecher einer 
Ausschussgemeinschaft in den Senaten und 
gesetzlich vorgeschriebenen Ausschüssen erhält 
für jede wahrgenommene Sitzung des Senates 
oder Ausschusses zusätzlich pauschal ein 
Sitzungsgeld in Höhe von 30,00 Euro.

 f)  Jede/r Vorsitzende eines Senates oder Ausschus-
ses erhält pro Sitzung zusätzlich ein Sitzungs-
geld.

(3)  Selbständig tätige Stadtratsmitglieder erhalten 
für das durch die Teilnahme an Sitzungen des 
Stadtrates oder seiner Ausschüsse entstehende 
Zeitversäumnis auf Antrag eine Verdienstausfal-
lentschädigung von 18,00 Euro je angefangene 

Stunde Sitzungsdauer. Dies gilt nicht für Frakti-
onssitzungen. Ein Anspruch auf Verdienstausfal-
lentschädigung entsteht nur, soweit eine Pflicht 
zur Sitzungsteilnahme besteht.

(4)  Personen, die nicht anderweitig berufstätig sind 
und in einem eigenen Hausstand mindestens 
einen Angehörigen zu versorgen haben, erhalten 
auf Antrag für jede angefangene Stunde Sitzungs-
dauer eine Entschädigung in Höhe von 18,00 
Euro. Dies gilt nicht für Fraktionssitzungen. Ein 
Anspruch auf Entschädigung entsteht nur, soweit 
eine Pflicht zur Sitzungsteilnahme besteht.

(5)  Die Entschädigung wird monatlich gesammelt 
ausgezahlt.

(6)  Abhängig Beschäftigte erhalten entsprechend 
der tatsächlichen Dauer der Sitzungen im Sinne 
des Absatzes 2 Buchst. b außerdem den ihnen 
entstandenen nachgewiesenen Verdienstausfall 
entschädigt. Das Stadtratsmitglied weist diesen 
Verdienstausfall durch Bescheinigung des Arbeit-
gebers nach.

(7)  Genehmigte Dienstreisen der Stadtratsmitglieder, 
die nicht weitere Bürgermeister sind, werden 
nach den Grundsätzen des jeweils gültigen Geset-
zes über die Reisekostenvergütung der Beamten 
und Richter Reisekosten B vergütet.

(8)  Jede Fraktion erhält einen monatlichen Aufwen-
dungsersatz, der sich wie folgt zusammensetzt:

 a)  einer Pauschale in Höhe von 250,00 Euro für 
jede Fraktion (Sockelbetrag),

 b)  und eines weiteren Betrages je Mitglied der 
Fraktion in Höhe von 70,00 Euro.

(9)  Die Wahlperiode der berufsmäßigen Stadtratsmit-
glieder beträgt höchstens 6 Jahre. Die Festlegung 
der jeweiligen Dauer der Wahlperiode erfolgt 
durch Stadtratsbeschluss. Die Besoldung wird 
nach den Vorschriften des KWBG gewährt.

§ 4 Der Oberbürgermeister
Der erste Bürgermeister ist Vorsitzender des Stadtrates 
und Leiter der Stadtverwaltung (Art. 36, 37 GO). Er 
führt die Amtsbezeichnung „Oberbürgermeister“ (Art. 
34 Abs. 1 GO).

§ 5  Der zweite und der dritte Bürgermeister
(1)  Der Oberbürgermeister wird im Falle seiner 

Verhinderung durch den zweiten und den dritten 
Bürgermeister vertreten.

(2)  Der zweite Bürgermeister ist berufsmäßig tätig.
(3)  Der dritte Bürgermeister ist ehrenamtlich tätig.

§ 6 In-Kraft-Treten
(1)  Diese Satzung tritt am 1. Mai 2020 in Kraft
(2)   Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Bamberg 

zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeinde-
verfassungsrechts vom 8. Mai 2014 außer Kraft.

Bamberg, 07.05.2020
STADT BAMBERG

Andreas Starke
Oberbürgermeister
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Bekanntmachung  
Einziehung einer Teilstrecke der Lagerhausstraße im Hafengebiet Bamberg

Bekanntmachung Satzung für das E.T.A.-Hoffmann-Haus Bamberg vom 6. Mai 2020

Die Bayerische Landeshafenverwaltung 
hat am 24.01.2019 beschlossen den 
Eigentümerweg „Lagerhausstraße“ auf 
dem Grundstück mit der Fl.Nr. 7150/24 
der Gemarkung Bamberg mit dem 
Anfangspunkt „Einmündung Hafen-
straße im südlichen Bereich“ bis zum 
neuen Endpunkt „0,209 km nördliche 

Richtung“ auf einer Länge von 0,576 
km nach Art. 8 BayStrWG einzuziehen.

Die Einziehung wird mit der Sperrung 
für den Verkehr wirksam.

Mit der straßenrechtlichen wirksamen 
Einziehung verliert das Straßenstück 

seinen bisherigen öffentlichen Charak-
ter auf Dauer und kann daher wieder 
uneingeschränkt anderweitig genutzt 
werden. Ein öffentlich-rechtlicher Be-
nutzungsanspruch besteht nicht mehr.

Die Unterlagen (Lageplan und Straßen-
bestandsverzeichnis) können in der 

Niederlassung Bayernhafen GmbH & 
Co. KG, Hafenstraße 28, 96052 Bamberg 
während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten eingesehen werden.

Regensburg, den 24.04.2020  

Bayerische Landeshafenverwaltung

Die Stadt Bamberg erlässt aufgrund der 
Artikel 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 Gemein-
deordnung (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 1998 
(GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die 
zuletzt durch § 5 Abs. 2 des Gesetzes 
vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737) 
geändert worden ist folgende Satzung:

Inhaltsübersicht
§ 1 Widmung
§ 2 Aufgabenbereich
§ 3 Gemeinnützigkeit
§ 4 Benutzung
§ 5  In-Kraft-Treten

§ 1 Widmung
Die Stadt Bamberg betreibt das E.T.A.-
Hoffmann-Haus als öffentliche Einrich-
tung, die der Pflege der Kultur dient.

§ 2 Aufgabenbereich
(1)   Die Stadt Bamberg hat mit Wirkung 

vom 1. Januar 2020 die Trägerschaft 
für das E.T.A.-Hoffmann-Haus, 
Schillerplatz 26, in Bamberg 
übernommen, um diese Original-
Wirkstätte des Mehrfachkünstlers 
sein Leben und Wirken umfassend 
museal zu präsentieren.

(2)   Die Trägerschaft umfasst die ad-
ministrative wie programmatische 
Betreuung des Künstlerhauses 
einschließlich Verwaltung, Prä-
sentation, kuratorische Leistun-
gen, Marketing, Vermittlung und 
Entwicklung.

(3)   Die Stadt Bamberg ist bestrebt, 
den nachhaltigen, adäquaten und 
professionellen Betrieb des Hauses 
zu gewährleisten.

§ 3 Gemeinnützigkeit
(1)   Die Stadt Bamberg verfolgt mit dem 

Betrieb des E.T.A.-Hoffmann-Hau-
ses ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung (AO). 
Gegenstand und Zweck des Hauses 
ist die Pflege und Förderung der 
Kunst und Kultur, der Bildung und 
Erziehung und von Wissenschaft 
und Forschung.

(2)   Der Satzungszweck wird ver-
wirklicht insbesondere durch die 
Präsentation von Werken des 
Künstlers, von Originalinventar 
und –mobiliar, Veranstaltung von 
Sonderausstellungen und künst-

lerischen Veranstaltungen, ggf. in 
Zusammenarbeit mit Kooperations-
partnern.

(3)   Die Stadt Bamberg ist beim Betrieb 
des Hauses selbstlos tätig. Sie ver-
folgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke.

(4)   Die Mittel des E.T.A.-Hoffmann-
Hauses werden nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet. 
Die Stadt Bamberg erhält keine 
Zuwendungen aus Mitteln des 
Hauses.

(5)   Die Stadt Bamberg erhält bei 
Auflösung, Aufhebung oder bei 
Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 
nicht mehr als ihre eingezahlten 
Kapitalanteile und den gemeinen 
Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen 
zurück.

(6)   Es darf keine Person durch Aus-
gaben, die dem Zweck des E.T.A.-
Hoffmann-Hauses fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden.

(7)   Bei Auflösung oder Aufhebung des 
Betriebs des E.T.A.-Hoffmann-
Hauses fällt das Vermögen des 
Hauses an die Stadt Bamberg, die 
es unmittelbar und ausschließlich 

für gemeinnützige, mildtätige oder 
kirchliche Zwecke zu verwenden 
hat. 

§ 4 Benutzung
(1)   Das E.T.A.-Hoffmann-Haus kann 

während der öffentlich be-
kanntgegebenen Öffnungszeiten 
von jedermann, der sich durch 
Abschluss eines privatrechtlichen 
Benutzungsvertrages im Besitz einer 
gültigen Eintrittskarte befindet, 
besichtigt werden. 

(2)   Für die Ausgestaltung des Ver-
tragsverhältnisses zwischen der 
Stadt Bamberg und den Besuchern 
des Hoffmann-Hauses sind die 
Allgemeinen Nutzungs- und 
Entgeltbedingungen für das E.T.A.-
Hoffmann-Haus in der jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 

§ 5 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am 16. Mai 2020 in 
Kraft. 

Bamberg, 06.05.2020 
STADT BAMBERG
Andreas Starke 
Oberbürgermeister

63

19
19a

Ladekai 4

11

15
13

HsNr. 7HsNr. 9

1

1

65
3

9

26

18

26a

2

20

1818a

17

16

67

Ladekai 4

Ladekai 5

Ha
fen
str
aß
e

12

5HsNr. 7

Lagerhausstraße

HsNr. 16
14

8

6

4a

6

Lag
erha

usst
raße

Ha
fen
stra
ße

26

21

21a

15

13

11

20

22

Hafenstraße

Lagerplatz

LKW Waage

LKW Waage

LKW Waage

W

LKW Waage

LKW Waage

LKW Waage

W

KV - Terminal

Hafenbecken II

KV - Terminal

Kran 42

6923/2
6921

69
22

/3

7150/6

7150/100

7150/987150/99

7150/88

7150/83

7150/97

7150/86

7150/82

7150/169

7150/168

7150/162

7150/156
7150/155

7150/80

7150/76

7150/79

7150/15

7150/54

7150/45

7116/15

7150/10

7150/179

7150/51

7150/9

679
9/1

71
50

/46

71
50

/16
3

7150/157

7150/158

7150/44

7150/53

7150/8

7150/28

7150/161

7150/24

7121/31

7100

7150/74

7121/35

7102

7090

W409

Gleis 4 

Gleis 42

Gleis 50Gleis 3
Gleis 2
Gleis 1
Gleis 0

Gleis 41

W408

W411

W412

W607
W610

W634

W618
W620W621W622

W633 W619

Gleis 4 

Gleis 42

Gleis 50Gleis 3
Gleis 2
Gleis 1
Gleis 0

Gleis 41

W405

W408
W409

W411

W412

W606

W607
W610

W634

W618
W620W621W622

W633 W619

W606
W605



BEKANNTMACHUNGEN & AUSSCHREIBUNGEN

22 RATHAUSJOURNAL10·2020|15.05.2020

Ausschreibungen städtischer Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen
Referat bzw. Amt Kennziffer Gegenstand und Umfang der Leistung oder Lieferung Bemerkungen

Zentrale Beschaffungs- und 
Vergabestelle  
Untere Sandstraße 34 
96049 Bamberg

Öffentliche Ausschreibung nach UVg0

Lieferung eines Großflächenmähers  
für das städtische Garten- und Friedhofsamt, 
Münchner Ring 3, 96050 Bamberg

Eingang der Angebote nur in digitaler Form  
bis 29.05.2020, 9.00 Uhr

Ausschreibungsunterlagen nur in elektronischer Form können 
mit nachfolgendem Link heruntergeladen werden:

http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_
off/671c6119-d122-44d1-8fd5-5e251f1df86b

NÖffentliche Ausschreibung nach VOB/A

Gerüstbauarbeiten am Eichendorff-Gymnasium, 
Kloster-Langheim-Straße 10, 96050 Bamberg

Eingang der Angebote nur in digitaler Form 

bis 03.06.2020, 10.00 Uhr

Ausschreibungsunterlagen nur in elektronischer Form können 
mit nachfolgendem Link heruntergeladen werden:

http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_
off/43fb4cf5-d81e-450a-a9a9-f41f74bc479e

Stadt Bamberg 
FB 6A/Zentrale Beschaffungs- 
und Vergabestelle 
in Vertretung  
der IGZ Bamberg GmbH 
Untere Sandstraße 34 
96049 Bamberg

Nicht offenes Verfahren mit Öffentlichem 
Teilnahmewettbewerb nach VOB/A EU

Neubau eines digitalen Gründerzentrums in Bamberg 
Estricharbeiten II – Sichtestrich 
Ort: Zollnerstraße, 96052 Bamberg

Az.: 6A-DGZ-3420

Ausführungszeit: 
Beginn: 4. Quartal 2020 
Abschluss: 3. Quartal 2021 
Schlusstermin für den Eingang der Teilnahmeanträge: 
27.05.2020 – 11.00 Uhr

Teilnahmeunterlagen nur in elektro-nischer Form können 
über die Vergabeplattform www.auftraege.bayern.de mit 
nachfolgendem Link heruntergeladen werden.

https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_
off/04EFEA1A-B75C-4F5D-858A-4577166D6B29

Eingang der Teilnahmeanträge ist nur in digitaler Form über 
die Vergabeplattform möglich.

Papierangebote oder Anträge in E-Mail-Form werden von der 
Wertung ausgeschlossen.

Die Abgabe der Ausschreibungsunterlagen erfolgt kostenfrei.
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www.stiftsgarten.de

Stiftung Weltkulturerbe

   Bamberg

Stiftung Weltkulturerbe

   Bamberg

erhältlich im:
Bamberger Stiftsladen

Hauptwachstraße 9
96047 Bamberg

Mo.-Sa. 10.00 bis 18.00 Uhr

2,50 €
Mund-Nase-Schutz

waschbar bei 60o

http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/671c6119-d122-44d1-8fd5-5e251f1df86b
http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/671c6119-d122-44d1-8fd5-5e251f1df86b
http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/43fb4cf5-d81e-450a-a9a9-f41f74bc479e
http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/43fb4cf5-d81e-450a-a9a9-f41f74bc479e
http://www.auftraege.bayern.de
https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/04EFEA1A-B75C-4F5D-858A-4577166D6B29
https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/04EFEA1A-B75C-4F5D-858A-4577166D6B29
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Notrufnummern
Polizei 110 

Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt 112 

Giftnotruf 089 19240

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117

Corona-Hotline Gesundheitsamt            
 0951 85-9700
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Geburten
Beurkundungenvom23.04.2020mit06.05.2020

 ∙  Lotta Wich 
Eltern: Julia Maria Wich geb. Kohlmann und Bastian Wich, Bamberg, Bughofer Str. 5

 ∙  Nina Roháčová 
Eltern: Kamila Srnková und Ľubomír Roháč, Bamberg, Alte Seilerei 8

 ∙  Lina-Marleen Anna-Lena Herl 
Eltern: Lisa Silvia Herl geb. Kempf und  
Christoph Manfred Herl, Bamberg, Höfener Weg 14

 ∙  Meta Hohmann 
Eltern: Carolin Irmgard Hohmann geb. Mayer und  
Stefan Hohmann, Bamberg, Herzog-Max-Str. 23

 ∙  Freya Seraphina Knye 
Eltern: Leonnie Seraphine Knye und  
Michael Bernd Scheel, Bamberg, Mittelstr. 11

 ∙  Markus Maximilian Hoffmann 
Eltern: Monika Klučková und Markus Hoffmann, Bamberg, Am Werkkanal 8

 ∙  Tim Emmett Himmler 
Eltern: Karin Anna Himmler geb. Schuhmann und  
Alexander Himmler, Bamberg, Michelsberg 11

Eheschließungen
vom23.04.2020mit06.05.2020

 ∙  Jessica Manuela Konrad, Bamberg, Mohnstr. 28 und 
Harald Detlef Yildiz, Bamberg, Mohnstr. 28

Verstorbene
Beurkundungenvom23.04.2020mit06.05.2020

 ∙ Katharina-Elisabeta Krogloth geb. Schmidt, Bamberg, Lobenhofferstr. 6
 ∙ Victor Serafimovič Timashov, Bamberg, Hauptsmoorstr. 62
 ∙ Heinrich Johann Haag, Bamberg, Ferdinand-Tietz-Str. 31 a
 ∙ Maximilian Rauscher, Bamberg, Seehofstr. 50
 ∙ Anna Baumgärtner, Bamberg, Nonnenbrücke 9 a
 ∙ Gudrun Gerhardine Johanne Ueding geb. Horst, Bamberg, Lobenhofferstr. 6
 ∙ Ingeborg Butz geb. Schwenk, Bamberg, Gartenstädter Markt 1
 ∙ Gerlinde Margareta Lohneis geb. Öhlein, Bamberg, Kloster-Banz-Str. 4
 ∙ Margareta Winkler geb. Stöcklein, Bamberg, Distelweg 16

An zei ge

BEKANNTMACHUNGEN & AUSSCHREIBUNGEN

Wichtige Telefonnummern
der Stadt Bamberg
Vermittlung 87-0

Infothek
(allgemeineAuskünfte) 87-0

Bürgeranfragen  
   und Beschwerden 87-1138

Fax 87-1964
E-Mail stadtverwaltung@stadt.bamberg.de
Internet www.stadt.bamberg.de

Öffnungszeiten
Seit dem 4. Mai sind das Bürgerrathaus am ZOB, das Rat-
haus Maxplatz, die Zulassungsstelle in der Moosstraße so-
wie das Baureferat in der Unteren Sandstraße wieder für den 
Publikumsverkehr geöffnet. Zwingend erforderlich sind aber 
eine vorherige Terminvereinbarung sowie das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes. Das Rathaus am Maxplatz kann 
wegen Umbauarbeiten am Haupteingang weiterhin nur durch 
den Seiteneingang in der Fleischstraße betreten werden.
 
Weitere Hinweise unter www.stadt.bamberg.de.

mailto:pres-se-@stadt.bam-berg.de
mailto:lw@stadtmarketing-bamberg.de
mailto:stadtverwaltung@stadt.bamberg.de
http://www.stadt.bamberg.de
http://www.stadt.bamberg.de


DER RICHTIGE UMGANG MIT MASKEN

Auf folgende Punkte sollten Sie achten:

Die Maske muss beim Tragen das Kinn, den Mund und 
die Nase vollständig abdecken. Die Maske darf nicht 
unters Kinn geklemmt werden oder an einem Ohr getra-
gen werden, wenn sie nicht gebraucht wird.

Man musst sich also entscheiden: Entweder richtig tra-
gen oder richtig absetzen. 

Reinigung der Maske:

··  Wenn die Maske durch Atemluft feucht geworden ist, muss sie gewechselt werden.

··  Nach dem Absetzen sollte die Maske in eine Plastiktüte gesteckt werden, falls   
 man sie nicht direkt in die Waschmaschine tun kann.

··  Zum Reinigen reicht der 60-Grad-Waschgang der Waschmaschine. 

··  Die Maske kann auch durch trockene Hitze gereinigt werden: heiß bügeln oder   
 im Backofen bei circa 100 Grad 30 Minuten erhitzen  
 (nicht in der Mikrowelle, wenn die Maske einen Metallbügel hat)

Die Maske muss am Nasenrücken, an den Jochbeinen 
und den Wangen möglichst eng anliegen.

Beim Anlegen und Absetzen sollten Sie die Maske nur an 
den Bändern berühren.

Vor dem Anlegen und nach dem Absetzen sollten Sie 
sich sorgfältig die Hände waschen.

Achtung:  
FFP-Masken mit Ventil filtern nur die eingeatmete Luft 
und sind daher nicht für den Fremdschutz ausgelegt!
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